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13. Wahlperiode 

Beschlußempfehlung und Bericht 
des Rechtsausschusses (6. Ausschuß) 

zu dem Gesetzentwurf der Bundesregierung 
- Drucksache 13/9971 - 

Entwurf eines Zweiten Gesetzes zur Änderung des Patentgesetzes 
und anderer Gesetze (2. PatGÄndG) 

A. Problem 

Der Markenbereich hat in den vergangenen Jahren ständig 
wachsende Bedeutung in allen Wirtschaftszweigen und damit in 
der Arbeit des Deutschen Patentamts erfahren. Neben den Paten-
ten stellt er sich längst als die zweite Säule des Amts dar. Die mit 
dem Gesetzentwurf vorgeschlagene Umbenennung in „Deut-
sches Patent- und Markenamt" soll dem Rechnung tragen. 

Ferner sind Erleichterungen bei der Einreichung von Patent- und 
Gebrauchsmusteranmeldungen geboten. 

Schließlich ist durch den Beitritt der Bundesrepublik Deutschland 
zum Übereinkommen über die Errichtung der Welthandelsorgani-
sation die Verpflichtung der Bundesrepublik Deutschland ent-
standen, die Bestimmungen des Übereinkommens über handels-
bezogene Aspekte des geistigen Eigentums, sog. TRIPS-Überein-
kommen, zu beachten. Bei der Erteilung von Zwangslizenzen 
nach dem Patentgesetz könnten Unsicherheiten und Unklarhei-
ten über die Anforderungen, die an eine Erteilung der Zwangs-
lizenz zu stellen sind, entstehen. 

Außerdem sind zahlreiche Verbesserungen und Erleichterungen 
in den Verfahren nach dem Patentgesetz erforderlich. 

B. Lösung 

Der vom Rechtsausschuß beschlossene Gesetzentwurf sieht die 
Umbenennung des Deutschen Patentamts in Deutsches Patent- 
und Markenamt vor. 

Darüber hinaus enthält der Entwurf Vorschläge dazu, Anmeldun

-

gen erleichtert beim Patentamt einzureichen. Nationale und euro

-

päische Patentanmeldungen und Gebrauchsmusteranmeldungen 
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sollen künftig über die Patentinformationszentren beim Patentamt 

eingereicht werden können. Dies soll nament lich den Meinen und 

mittleren Unternehmen und den Einzelerfindern die Einreichung 
von Anmeldungen erleichtern. Außerdem soll das im Patentgesetz 
enthaltene Erfordernis der Schriftlichkeit der Anmeldung aufge-
hoben werden, um ein gesetzliches Hindernis für eine künftige 
Einreichung von Anmeldungen auf elektronischem Wege zu be-
seitigen. Anmeldungen sollen künftig auch in ihren Originalspra-

chen beim Patentamt eingereicht werden können. 

Aus Gründen der Rechtsklarheit schlägt der vom Ausschuß 
beschlossene Entwurf eine redaktionelle Anpassung der im 
Patengesetz enthaltenen Bestimmung über die Zwangslizenzen 

an  die im TRIPS-Übereinkommen festgelegten Anforderungen an 

die Erteilung von Zwangslizenzen vor. 

Der Entwurf enthält ferner Vorschläge zu verfahrensmäßigen 
Erleichterungen und zur redaktionellen Verbesserung des Patent-

gesetzes und anderer Gesetze. 

Einstimmige Annahme 

C. Alternative 

Keine 

D. Kosten 

Durch die Anhebung der Gebühren des beigeordneten Vertreters 
im Verfahren nach dem Patent-, Gebrauchsmuster-, Geschmacks-
muster-, Topographieschutz- und Sortenschutzgesetz werden 
dem Bundeshaushalt jährlich zusätzliche Kosten von voraussicht-

lich 30 000 DM entstehen. 

Die weiteren Mehrkosten bei Erweiterung der Verfahrenskosten-
hilfe für Angehörige ausländischer Staaten werden jährlich auf 

maximal 38 000 DM geschätzt. 

Der Vollzugsaufwand beträgt 120 000 DM. 

Wegen der näheren Einzelheiten wird auf die Kostendarstellung 

in der Drucksache 13/9971 S. 2 verwiesen. 
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Beschlußempfehlung 

Der Bundestag wolle beschließen, 

a) den Gesetzentwurf - Drucksache 13/9971 - in der aus der 
nachstehenden Zusammenstellung ersichtlichen Fassung 
anzunehmen, 

b) den Beschluß vom 23. Mai 1985 (Drucksache 10/3360) aufzu-
heben, soweit die Bundesregierung aufgefordert worden ist, 
dem Deutschen Bundestag alle drei Jahre über die Einwirkun-
gen der technischen Entwicklung auf das Urheberrecht und 
die Leistungsschutzrechte zu berichten. 

Bonn, den 27. Mai 1998 

Der Rechtsausschuß 

Horst Eylmann 

Vorsitzender 

Norbert Röttgen 

Berichterstatter 

Ludwig Stiegler 

Berichterstatter 



Drucksache 13/10847 	Deutscher Bundestag -13. Wahlperiode 

Zusammenstellung 

des Entwurfs eines Zweiten Gesetzes zur Änderung des Patentgesetzes 
und anderer Gesetze (2. PatGÄndG) 
- Drucksache 13/9971 - 
mit den Beschlüssen des Rechtsausschusses (6. Ausschuß) 

Entwurf 

Entwurf eines Zweiten Gesetzes 
zur Änderung des Patentgesetzes 

und anderer Gesetze (2. PatGÄndG) 

Der Bundestag hat das folgende Gesetz beschlos-
sen: 

Artikel 1 
Änderung des Gesetzes über die Errichtung 

eines Patentamtes im Vereinigten Wirtschaftsgebiet 
(424-1-3) 

Das Gesetz über die Errichtung eines Patentamts 
im Vereinigten Wirtschaftsgebiet in der im Bundes-
gesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 424-1-3, ver-
öffentlichten bereinigten Fassung, zuletzt geändert 
durch ..., wird wie folgt geändert: 

1. § 1 Abs. 1 wird wie folgt gefaßt: 

„ (1) Das für das Vereinigte Wi rtschaftsgebiet 
errichtete Deutsche Patentamt führt die Bezeich-
nung „Deutsches Patent- und Markenamt". 

2. § 2 wird wie folgt gefaßt: 

,,§ 2 

Das Deutsche Patent- und Markenamt ist eine 
selbständige Bundesoberbehörde im Geschäftsbe-
reich des Bundesministeriums der Justiz." 

3. Die §§ 3 und 4 werden aufgehoben. Der bisherige 
§ 5 wird § 3. 

Artikel 2 
Änderung des Patentgesetzes 

(420-1) 
Das Patentgesetz in der Fassung der Bekanntma-

chung vom 16. Dezember 1980 (BGBl. I 1981 S. 1), 
zuletzt geändert durch Artikel 3 Abs. 13 des Geset-
zes vom 28. Oktober 1996 (BGBl. I S. 1546), wird wie 
folgt geändert: 

Beschlüsse des 6. Ausschusses 

Entwurf eines Zweiten Gesetzes 
zur Änderung des Patentgesetzes 

und anderer Gesetze (2. PatGÄndG) 

Der Bundestag hat das folgende Gesetz beschlos-
sen: 

Artikel 1 
unverändert 

Artikel 2 
Änderung des Patentgesetzes 

(420-1) 
Das Patentgesetz in der Fassung der Bekanntma-

chung vom 16. Dezember 1980 (BGBl. I 1981 S. 1), 
zuletzt geändert durch Artikel 3 Abs. 13 des Geset-
zes vom 28. Oktober 1996 (BGBl. I S. 1546), wird wie 
folgt geändert: 

la. In der Inhaltsübersicht werden die Überschrif-
ten zum zweiten, dritten und fünften Abschnitt 
wie folgt gefaßt: 

„Zweiter Abschnitt: 
Patentamt 	 §§ 26 bis 33 

Dritter Abschnitt: 
Verfahren vor dem Patentamt 	§§ 34 bis 64 
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Entwurf 

1. § 3 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 wird wie folgt gefaßt: 

„2. der europäischen Anmeldungen in der bei 
der zuständigen Behörde ursprünglich einge-
reichten Fassung, wenn mit der Anmeldung 
für die Bundesrepublik Deutschland Schutz 
begehrt  wird und die Benennungsgebühr für 
die Bundesrepublik Deutschland nach Arti-
kel 79 Abs. 2 des Europäischen Patentüber-
einkommens gezahlt ist, es sei denn, daß 
die europäische Patentanmeldung aus einer 
internationalen Anmeldung hervorgegangen 
ist und die in Artikel 158 Abs. 2 des Euro-
päischen Patentübereinkommens genannten 
Voraussetzungen nicht erfüllt sind;". 

2. Im § 16a Abs. 2 wird nach den Worten „die 
Zwangslizenz und" das Wo rt  „die" durch das 
Wort  „deren" ersetzt und die Angabe „(§§ 15, 34)" 
durch die Angabe „(§§ 15, 30)" ersetzt. 

3. § 17 Abs. 3 Satz 2 wird wie folgt gefaßt: 

„Wird die Gebühr nicht bis zum Ablauf des letz-
ten Tages des zweiten Monats nach Fälligkeit 
entrichtet, so muß der tarifmäßige Zuschlag ent-
richtet werden. " 

4. Im § 23 Abs. 2 werden die Worte „über die Ein-
räumung eines Rechts zur ausschließlichen Be-
nutzung der Erfindung (§ 34 Abs. 1)" durch die 
Worte „über die Einräumung einer ausschließ-
lichen Lizenz (§ 30 Abs. 4)" ersetzt. 

5. § 24 wird wie folgt gefaßt: 

„ § 24 

(1) Die nicht ausschließliche Befugnis zur ge-
werblichen Benutzung einer Erfindung wird 
durch das Patentgericht im Einzelfall nach Maß-
gabe der nachfolgenden Vorschriften erteilt 
(Zwangslizenz), sofern 

1. der Lizenzsucher sich innerhalb eines ange-
messenen Zeitraumes erfolglos bemüht hat, 
vom Patentinhaber die Zustimmung zu erhal-
ten, die Erfindung zu angemessenen ge-
schäftsüblichen Bedingungen zu benutzen, 
und 

2. das öffentliche Interesse die Erteilung einer 
Zwangslizenz gebietet. 

(2) Kann der Lizenzsucher eine ihm durch Pa-
tent mit jüngerem Zeitrang geschützte Erfindung 
nicht verwerten, ohne das Patent mit älterem 
Zeitrang zu verletzen, so hat er im Rahmen des 
Absatzes 1 gegenüber dem Inhaber des Patents 

Beschlüsse des 6. Ausschusses 

Fünfter Abschnitt: 
Verfahren vor dem Patentgericht 
1. Beschwerdeverfahren 	§§ 73 bis 80 
2. Nichtigkeits- und 

Zwangslizenzverfahren 	§§ 81 bis 85 
3. Gemeinsame 

Verfahrensvorschriften 	§§ 86 bis 99". 

lb. unverändert 

1c. Im § 16 Abs. 2 Satz 1 werden die Wörter ,, , durch 
Zurücknahme" gestrichen. 

2. unverändert 

3. unverändert 

4. unverändert 

5. unverändert 
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Entwurf 

mit dem älteren Zeitrang Anspruch auf Einräu-
mung einer Zwangslizenz, sofern seine eigene 
Erfindung im Vergleich mit derjenigen des Pa-
tents mit dem älteren Zeitrang einen wichtigen 
technischen Fortschritt von erheblicher wirt-
schaftlicher Bedeutung aufweist. Der Patentinha-
ber kann verlangen, daß ihm der Lizenzsucher 
eine Gegenlizenz zu angemessenen Bedingun-
gen für die Benutzung der patentierten Erfin-
dung mit dem jüngerem Zeitrang einräumt. 

(3) Für eine patentierte Erfindung auf dem Ge-
biet der Halbleitertechnologie darf eine Zwangs-
lizenz im Rahmen des Absatzes 1 nur erteilt wer-
den, wenn dies zur Behebung einer in einem Ge-
richts- oder Verwaltungsverfahren festgestellten 
wettbewerbswidrigen Praxis des Patentinhabers 
erforderlich ist. 

(4) Übt der Patentinhaber die patentierte Erfin-
dung nicht oder nicht überwiegend im Inland 
aus, so können Zwangslizenzen im Rahmen des 
Absatzes 1 erteilt werden, um eine ausreichende 
Versorgung des Inlandsmarktes mit dem paten-
tierten Erzeugnis sicherzustellen. Die Einfuhr 
steht insoweit der Ausübung des Patents im In-
land gleich. 

(5) Die Erteilung einer Zwangslizenz an einem 
Patent ist erst nach dessen Erteilung zulässig. Sie 
kann eingeschränkt erteilt und von Bedingungen 
abhängig gemacht werden. Umfang und Dauer 
der Benutzung sind auf den Zweck zu begren-
zen, für den sie gestattet worden ist. Der Patent-
inhaber hat gegen den Inhaber der Zwangslizenz 
Anspruch auf eine Vergütung, die nach den Um-
ständen des Falles angemessen ist und den wirt-
schaftlichen Wert der Zwangslizenz in Betracht 
zieht. Tritt bei den künftig fällig werdenden wie-
derkehrenden Vergütungsleistungen eine we-
sentliche Veränderung derjenigen Verhältnisse 
ein, die für die Bestimmung der Höhe der Ver-
gütung maßgebend waren, so ist jeder Beteiligte 
berechtigt, eine entsprechende Anpassung zu 
verlangen. Sind die Umstände, die der Erteilung 
der Zwangslizenz zugrunde lagen, entfallen und 
ist ihr Wiedereintritt unwahrscheinlich, so kann 
der Patentinhaber die Rücknahme der Zwangs-
lizenz verlangen. 

(6) Die Zwangslizenz an einem Patent kann 
nur zusammen mit dem Bet rieb übertragen wer-
den, der mit der Auswertung der Erfindung be-
faßt ist. Die Zwangslizenz an  einer Erfindung, die 
Gegenstand eines Patents mit älterem Zeitrang 
ist, kann nur zusammen mit dem Patent mit jün-
gerem Zeitrang übertragen werden. " 

6. § 26 Abs. 2 wird wie folgt gefaßt: 

„(2) Als technisches Mitglied soll in der Regel 
nur angestellt werden, wer im Inland an einer 
Universität, einer technischen oder landwirt-
schaftlichen Hochschule oder einer Bergakade-
mie in einem technischen oder naturwissen-
schaftlichen Fach eine staatliche oder akademi-
sche Abschlußprüfung bestanden hat, danach 

Beschlüsse des 6. Ausschusses 

6. unverändert 
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Entwurf 

mindestens fünf Jahre im Bereich der Natur-
wissenschaften oder Technik beruflich tätig war 
und im Besitz der erforderlichen Rechtskennt-
nisse ist. Abschlußprüfungen in einem anderen 
Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in 
einem anderen Vertragsstaat des Abkommens 
über den Europäischen Wirtschaftsraum stehen 
der inländischen Abschlußprüfung nach Maß-
gabe des Rechts der Europäischen Gemeinschaf-
ten gleich." 

7. § 30 wird wie folgt geändert: 

a) Im Absatz 1 Satz 1 werden nach den Worten 
„und ihrer etwa bestellten Vertreter (§ 25)" die 
Worte „ , wobei die Eintragung eines Vertreters 
genügt," eingefügt. 

b) Absatz 2 wird wie folgt gefaßt: 

„(2) Der Präsident des Patentamts kann be-
stimmen, daß weitere Angaben in die Rolle 
eingetragen werden. " 

c) Im Absatz 3 Satz 1 werden die Worte „der An-
melder oder Patentinhaber und ihrer Vertre-
ter" durch die Worte „des Anmelders oder Pa-
tentinhabers und seines Vertreters" ersetzt. 

d) Folgende Absätze 4 und 5 werden angefügt: 

„(4) Das Patentamt trägt auf Antrag des 
Patentinhabers oder des Lizenznehmers die 
Erteilung einer ausschließlichen Lizenz in die 
Rolle ein, wenn ihm die Zustimmung des an-
deren Teils nachgewiesen wird. Der Antrag 
nach Satz 1 ist unzulässig, solange eine Li-
zenzbereitschaft (§ 23 Abs. 1) erklärt ist. Die 

Beschlüsse des 6. Ausschusses 

6a. § 27 Abs. 5 wird wie folgt neu gefaßt: 

„(5) Das Bundesministerium der Justiz wird 
ermächtigt, durch Rechtsverordnung Beamte 
des gehobenen und des mittleren Dienstes so-
wie vergleichbare Angestellte mit der Wahrneh-
mung von Geschäften zu betrauen, die den Prü-
fungsstellen oder Patentabteilungen obliegen 
und die ihrer Art nach keine besonderen techni-
schen oder rechtlichen Schwierigkeiten bieten; 
ausgeschlossen davon sind jedoch die Erteilung 
des Patents und die Zurückweisung der Anmel-
dung aus Gründen, denen der Anmelder wie-
dersprochen hat. Das Bundesministerium der 
Justiz kann diese Ermächtigung durch Rechts-
verordnung auf den Präsidenten des Patentamts 
übertragen." 

7. § 30 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt gefaßt: 
„(1) Das Patentamt führt eine Rolle, die die 

Bezeichnung der Patentanmeldungen, in de-
ren Akten jedermann Einsicht gewährt wird, 
und der erteilten Patente und ergänzender 
Schutzzertifikate (§ 16 a) sowie Namen und 
Wohnort der Anmelder oder Patentinhaber 
und ihrer etwa bestellten Vertreter (§ 25), wo-
bei die Eintragung eines Vertreters genügt, 
angibt. Auch sind darin Anfang, Teilung, Ab-
lauf, Erlöschen, Anordnung der Beschrän-
kung, Widerruf, Erklärung der Nichtigkeit 
der Patente und ergänzender Schutzzertifi-
kate (§ 16 a) sowie die Erhebung eines Ein-
spruchs und einer Nichtigkeitsklage zu ver-
merken." 

b) unverändert 

c) unverändert 

d) unverändert 



Drucksache 13/10847 	Deutscher Bundestag -13. Wahlperiode 

Entwurf 

Eintragung wird auf Antrag des Patentinha-
bers oder des Lizenznehmers gelöscht. Der 
Löschungsantrag des Patentinhabers bedarf 
des Nachweises der Zustimmung des bei der 
Eintragung benannten Lizenznehmers oder 
seines Rechtsnachfolgers. 

(5) Mit dem Antrag nach Absatz 4 Satz 1 
oder 3 ist eine Gebühr nach dem Tarif zu zah-
len; wird sie nicht gezahlt, so gilt der Antrag 
als nicht gestellt. " 

8. Im § 31 Abs. 2 Nr. 2 werden die Worte „Tag der 
Einreichung der Anmeldung" durch die Angabe 
„Anmeldetag (§ 35 Abs. 2)" ersetzt. 

9. § 32 wird wie folgt geändert: 

a) Im Absatz 2 Satz 1 wird die Angabe „(§ 35 
Abs. 1 Nr. 2 bis 4)" durch die Worte „und die 
Zusammenfassung (§ 36) " ersetzt. 

b) Im Absatz 2 wird Satz 2 aufgehoben. 

c) Im Absatz 5 werden nach den Worten „Ablauf 
der Patente" die Worte „oder die Eintragung 
und Löschung ausschließlicher Lizenzen" ein-
gefügt. 

10. Die §§ 34 und 35 werden wie folgt gefaßt: 

„Dritter Abschnitt 

Verfahren vor dem Patentamt 

§ 34 

(1) Eine Erfindung ist zur Erteilung eines Pa-
tents beim Patentamt anzumelden. 

(2) Die Anmeldung kann auch über ein Patent-
informationszentrum eingereicht werden, wenn 
diese Stelle durch Bekanntmachung des Bundes-
ministeriums der Justiz im Bundesgesetzblatt da-
zu bestimmt ist, Patentanmeldungen entgegen-
zunehmen. Eine Anmeldung, die ein Staatsge-
heimnis (§ 93 Strafgesetzbuch) enthalten kann, 
darf bei einem Patentinformationszentrum nicht 
eingereicht werden. 

(3) Die Anmeldung muß enthalten: 

1. den Namen des Anmelders; 

2. einen Antrag auf Erteilung des Patents, in 
dem die Erfindung kurz und genau bezeichnet 
ist; 

3. einen oder mehrere Patentansprüche, in de-
nen angegeben ist, was als patentfähig unter 
Schutz gestellt werden so ll ; 

4. eine Beschreibung der Erfindung; 

5. die Zeichnungen, auf die sich die Patent-
ansprüche oder die Beschreibung beziehen. 

(4) Die Erfindung ist in der Anmeldung so 
deutlich und vollständig zu offenbaren, daß ein 
Fachmann sie ausführen kann. 

(5) Die Anmeldung darf nur eine einzige Erfin-
dung enthalten oder eine Gruppe von Erfindun-
gen, die untereinander in der Weise verbunden 

Beschlüsse des 6. Ausschusses 

8. unverändert 

9. unverändert 

10. unverändert 
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Entwurf 

sind, daß sie eine einzige allgemeine erfinde-
rische Idee verwirklichen. 

(6) Mit der Anmeldung ist eine Gebühr nach 
dem Tarif zu zahlen. Unterbleibt die Zahlung, so 
gibt das Patentamt dem Anmelder Nachricht, daß 
die Anmeldung als zurückgenommen gilt, wenn 
die Gebühr nicht bis zum Ablauf eines Monats 
nach Zustellung der Nachricht entrichtet wird. 

(7) Das Bundesministerium der Justiz wird er-
mächtigt, durch Rechtsverordnung Bestimmun-
gen über die Form und die sonstigen Erforder-
nisse der Anmeldung zu erlassen. Es kann diese 
Ermächtigung durch Rechtsverordnung auf den 
Präsidenten des Patentamts übertragen. 

(8) Auf Verlangen des Patentamts hat der 
Anmelder den Stand der Technik nach seinem 
besten Wissen vollständig und wahrheitsgemäß 
anzugeben und in die Beschreibung (Absatz 3) 
aufzunehmen. 

(9) Das Bundesministerium der Justiz wird er-
mächtigt, durch Rechtsverordnung Bestimmun-
gen über die Hinterlegung von biologischem Ma-
terial, den Zugang hierzu einschließlich des zum 
Zugang berechtigten Personenkreises und die er-
neute Hinterlegung von biologischem Mate rial 
zu erlassen, sofern die Erfindung die Verwen-
dung biologischen Mate rials beinhaltet oder sie 
solches Material betrifft, das der Öffentlichkeit 
nicht zugänglich ist und das in der Anmel-
dung nicht so beschrieben werden kann, daß ein 
Fachmann die Erfindung danach ausführen kann 
(Absatz 4). Es kann diese Ermächtigung durch 
Rechtsverordnung auf den Präsidenten des Pa

-

tentamts übertragen. 

§ 35 

(1) Ist die Anmeldung ganz oder teilweise nicht 
in deutscher Sprache abgefaßt, so hat der Anmel-
der eine deutsche Übersetzung innerhalb einer 
Frist von drei Monaten nach Einreichung der An-
meldung nachzureichen. Enthält die Anmeldung 
eine Bezugnahme auf Zeichnungen und sind der 
Anmeldung keine Zeichnungen beigefügt, so f or-
dert das Patentamt den Anmelder auf, innerhalb 
einer Frist von einem Monat nach Zustellung der 
Aufforderung entweder die Zeichnungen nach-
zureichen oder zu erklären, daß jede Bezug-
nahme auf die Zeichnungen als nicht erfolgt gel-
ten soll. 

(2) Der Anmeldetag der Patentanmeldung ist 
der Tag, an dem die Unterlagen nach § 34 Abs. 3 
Nr. 1 und 2 und, soweit sie jedenfalls Angaben 
enthalten, die dem Anschein nach als Beschrei

-

bung anzusehen sind, nach § 34 Abs. 3 Nr. 4 

1. beim Patentamt 

2. oder, wenn diese Stelle durch Bekannt-
machung des Bundesministeriums der Justiz 
im Bundesgesetzblatt dazu bestimmt ist, bei 
einem Patentinformationszentrum 

Beschlüsse des 6. Ausschusses 
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Entwurf 

eingegangen sind. Sind die Unterlagen nicht in 
deutscher Sprache abgefaßt, so gilt dies nur, 
wenn die deutsche Übersetzung innerhalb der 
Frist nach Absatz 1 Satz 1 beim Patentamt einge-
gangen ist; anderenfalls gilt die Anmeldung als 
nicht erfolgt. Reicht der Anmelder auf eine Auf-
forderung nach Absatz 1 Satz 2 die fehlenden 
Zeichnungen nach, so wird der Tag des Eingangs 
der Zeichnungen beim Patentamt Anmeldetag; 
anderenfalls gilt jede Bezugnahme auf die Zeich-
nungen als nicht erfolgt. " 

11. Im § 36 Abs. 1 und im § 37 Abs. 1 Satz 1 werden 
jeweils die Worte „Tag der Einreichung der An-
meldung" durch „Anmeldetag" ersetzt. 

12. Im § 39 Abs. 3 wird die Angabe „§§ 35 und 36" 
durch die Angabe „§§ 34 bis 36" ersetzt. 

13. § 41 Abs. 1 wird wie folgt gefaßt: 

„ (1) Wer nach einem Staatsvertrag die Priorität 
einer früheren ausländischen Anmeldung dersel-
ben Erfindung in Anspruch nimmt, hat vor Ab-
lauf des sechzehnten Monats nach dem P riori

-tätstag Zeit, Land und Aktenzeichen der frühe-
ren Anmeldung anzugeben und eine Abschrift 
der früheren Anmeldung einzureichen, soweit 
dies nicht bereits geschehen ist. Innerhalb der 
Frist können die Angaben geändert werden. 
Werden die Angaben nicht rechtzeitig gemacht, 
so wird der Prioritätsanspruch für die Anmeldung 
verwirkt. " 

14. § 42 Abs. 1 wird wie folgt gefaßt: 

„(1) Genügt die Anmeldung den Anforderun-
gen der §§ 34, 36, 37 und 38 offensichtlich nicht, 
so fordert  die Prüfungsstelle den Anmelder auf, 
die Mängel innerhalb einer bestimmten Frist zu 
beseitigen. Entspricht die Anmeldung nicht den 
Bestimmungen über die Form und über die 
sonstigen Erfordernisse der Anmeldung (§ 34 
Abs. 7), so kann die Prüfungsstelle bis zum Be-
ginn des Prüfungsverfahrens (§ 44) von der Bean-
standung dieser Mängel absehen. " 

15. Im § 44 Abs. 1 wird die Angabe „35" durch die 
Angabe „34" ersetzt. 

Beschlüsse des 6. Ausschusses 

11. unverändert 

12. unverändert 

12a. § 40 wird wie folgt geändert: 

a) Im § 40 Abs. 4 Halbsatz 2 werden die Wörter 
„und eine Abschrift der früheren Anmeldung 
eingereicht" gestrichen. 

b) Dem Absatz 5 wird folgender Absatz 6 ange-
fügt: 

„(6) Wird die Einsicht in die Akte einer spä-
teren Anmeldung beantragt (§ 31), die die 
Priorität einer früheren Patent- und Ge-
brauchsmusteranmeldung in Anspruch nimmt, 
so nimmt das Patentamt eine Abschrift der 
früheren Patent- oder Gebrauchsmuster-
anmeldung zu den Akten der späteren An-
meldung." 

13. unverändert 

14. unverändert 

15. unverändert 



Deutscher Bundestag - 13. Wahlperiode 	Drucksache 13/10847 

Entwurf 

16. § 45 Abs. 1 wird wie folgt geändert: 

a) Im Absatz 1 Satz 1 wird die Angabe „35" 
durch die Angabe „34" ersetzt. 

b) Absatz 1 Satz 2 wird aufgehoben. 

17. Im § 48 Satz 1 werden die Worte „Anmeldung 
aufrechterhalten wird, obgleich" durch die Worte 
„Prüfung ergibt, daß" ersetzt. 

18. Im § 49 Abs. 1 wird die Angabe „35" durch die 
Angabe „34 " ersetzt. 

19. Im § 49a Abs. 3 Satz 1 wird die Angabe „§ 35 
Abs. 4" durch die Angabe „ § 34 Abs. 7" ersetzt. 

20. Im § 62 Abs. 2 Satz 1 werden die Worte „nach bil-
ligem Ermessen" gestrichen. 

21. Im § 73 Abs. 4 Satz 3 wird die Angabe „drei Mo-
naten" durch die Angabe „einem Monat" ersetzt. 

22. Im § 80 Abs. 1 Satz 2 werden die Worte „nach bil-
ligem Ermessen" gestrichen. 

23. § 81 Abs. 1 Satz 1 und 2 werden wie folgt gefaßt: 

„Das Verfahren wegen Erklärung der Nichtigkeit 
des Patents oder des ergänzenden Schutzzertifi-
kats oder wegen Erteilung oder Rücknahme der 
Zwangslizenz oder wegen der Anpassung der 
durch Urteil festgesetzten Vergütung für eine 
Zwangslizenz wird durch Klage eingeleitet. Die 
Klage ist gegen den in der Rolle als Patentinha-
ber Eingetragenen oder gegen den Inhaber der 
Zwangslizenz zu richten. " 

24. Im § 85 Abs. 1 wird die Angabe „ § 24 Abs. 1" 
durch die Angabe „§ 24 Abs. 1 bis 5" ersetzt. 

25. § 100 Abs. 3 wird wie folgt geändert: 

a) Nach der Nummer 2 wird die folgende Num-
mer 3 eingefügt: 

„3. wenn einem Beteiligten das rechtliche 
Gehör versagt war," 

b) Die bisherigen Nummern 3, 4 und 5 werden 
die Nummern 4, 5 und 6. 

Beschlüsse des 6. Ausschusses 

16. unverändert 

17. unverändert 

18. unverändert 

19. unverändert 

20. unverändert 

20a. § 65 Abs. 1 Satz 1 wird wie folgt gefaßt: 

„Für die Entscheidungen über Beschwerden 
gegen • Beschlüsse der Prüfungsstellen oder 
Patentabteilungen des Patentamts sowie über 
Klagen auf Erklärung der Nichtigkeit von Paten-
ten und in Zwangslizenzverfahren (§§ 81, 85) 
wird das Patentgericht als selbständiges und un-
abhängiges Bundesgericht errichtet." 

20b. § 66 Abs. 1 Nr. 2 wird wie folgt gefaßt: 

„2. Senate für die Entscheidung über Klagen 
auf Erklärung der Nichtigkeit von Patenten 
und in Zwangslizenzverfahren (Nichtig-
keitssenate)." 

21. unverändert 

22. unverändert 

22a. Die Überschrift vor § 81 wird wie folgt gefaßt: 

„2. Nichtigkeits- und Zwangslizenzverfahren". 

23. unverändert 

24. unverändert 

25. unverändert 
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26. § 102 Abs. 2 wird wie folgt gefaßt: 

„(2) In dem Rechtsbeschwerdeverfahren vor 
dem Bundesgerichtshof gelten die Bestimmun-
gen des § 144 über die Streitwertfestsetzung ent-
sprechend." 

27. Im § 106 Abs. 1 Satz 2 wird die Angabe „gilt 
§ 123 Abs. 5" durch die Angabe „gelten § 123 
Abs. 5 bis 7" ersetzt. 

28. Die §§ 110 bis 114 werden wie folgt gefaßt: 

„§ 110 

(1) Gegen die Urteile der Nichtigkeitssenate 
des Patentgerichts (§ 84) findet die Berufung an 
den Bundesgerichtshof statt. 

(2) Die Berufung wird durch Einreichung der 
Berufungsschrift beim Bundesgerichtshof einge-
legt. 

(3) Die Berufungsfrist beträgt einen Monat. Sie 
beginnt mit der Zustellung des in vollständiger 
Form abgefaßten Urteils, spätestens aber mit 
dem Ablauf von fünf Monaten nach der Verkün-
dung. 

(4) Die Berufungsschrift muß enthalten: 

1. die Bezeichnung des Urteils, gegen das die 
Berufung gerichtet wird; 

2. die Erklärung, daß gegen dieses Urteil Beru-
fung eingelegt werde. 

(5) Mit der Berufungsschrift soll eine Ausferti-
gung oder beglaubigte Abschrift des angefochte-
nen Urteils vorgelegt werden. 

(6) Beschlüsse der Nichtigkeitssenate sind nur 
zusammen mit ihren Urteilen (§ 84) anfechtbar; 
§ 71 Abs. 3 der Zivilprozeßordnung ist nicht an-
zuwenden. 

§ 111 

(1) Der Berufungskläger muß die Berufung be-
gründen. 

(2) Die Berufungsbegründung ist, sofern sie 
nicht bereits in der Berufungsschrift enthalten ist, 
in einem Schriftsatz beim Bundesgerichtshof ein-
zureichen. Die Frist für die Berufungsbegrün-
dung beträgt einen Monat; sie beginnt mit der 
Einlegung der Berufung. Die Frist kann auf An-
trag von dem Vorsitzenden verlängert werden, 
wenn nach seiner freien Überzeugung das Ver-
fahren durch die Verlängerung nicht verzögert 
wird oder wenn der Berufungskläger erhebliche 
Gründe darlegt. 

(3) Die Berufungsbegründung muß enthalten: 

1. die Erklärung, inwieweit das Urteil angefoch-
ten wird und welche Abänderungen des Ur-
teils beantragt werden (Berufungsanträge); 

2. die bestimmte Bezeichnung der im einzelnen 
anzuführenden Gründe der Anfechtung (Be-
rufungsgründe) sowie die neuen Tatsachen, 
Beweismittel und Beweiseinreden, die die 

Beschlüsse des 6. Ausschusses 

26. unverändert 

27. unverändert 

28. unverändert 
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Partei zur Rechtfertigung ihrer Berufung anzu-
führen hat. 

(4) Vor dem Bundesgerichtshof müssen sich die 
Parteien durch einen Rechtsanwalt oder einen 
Patentanwalt als Bevollmächtigten vertreten las-
sen. Dem Bevollmächtigten ist es gestattet, mit 
einem technischen Beistand zu erscheinen. 

§ 112 

(1) Die Berufungsschrift und die Berufungsbe-
gründung sind dem Berufungsbeklagten zuzu-
stellen. Mit der Zustellung der Berufungsschrift 
ist der Zeitpunkt mitzuteilen, in dem die Beru-
fung eingelegt ist. Die erforderliche Zahl von be-
glaubigten Abschriften soll der Berufungskläger 
mit der Berufungsschrift oder der Berufungsbe-
gründung einreichen. 

(2) Der Senat oder der Vorsitzende kann dem 
Berufungsbeklagten eine Frist zur schriftlichen 
Berufungserwiderung und dem Berufungskläger 
eine Frist zur schriftlichen Stellungnahme auf die 
Berufungserwiderung setzen. 

§ 113 

(1) Der Bundesgerichtshof hat von Amts wegen 
zu prüfen, ob die Berufung an sich statthaft und 
ob sie in der gesetzlichen Form und Frist einge-
legt und begründet ist. Mangelt es an einem die-
ser Erfordernisse, so ist die Berufung als unzuläs-
sig zu verwerfen. 

(2) Die Entscheidung kann ohne mündliche 
Verhandlung durch Beschluß ergehen. 

§ 114 

Wird die Berufung nicht durch Beschluß als un-
zulässig verworfen, so ist der Termin zur münd-
lichen Verhandlung zu bestimmen und den Par-
teien bekanntzumachen. " 

29. § 121 wird wie folgt gefaßt: 

„§ 121 

(1) In dem Verfahren vor dem Bundesgerichts-
hof gelten die Bestimmungen des § 144 über die 
Streitwertfestsetzung entsprechend. 

(2) In dem Urteil ist auch über die Kosten des 
Verfahrens zu entscheiden. Die Vorschriften der 
Zivilprozeßordnung über die Prozeßkosten (§§ 91 
bis 101) sind entsprechend anzuwenden, soweit 
nicht die Billigkeit eine andere Entscheidung er-
fordert; die Vorschriften der Zivilprozeßordnung 
über das Kostenfestsetzungsverfahren (§§ 103 
bis 107) und die Zwangsvollstreckung aus Kosten-
festsetzungsbeschlüssen (§§ 724 bis 802) sind 
entsprechend anzuwenden. " 

30. § 122 wird wie folgt geändert: 

a) Im Absatz 1 Satz 2 wird die Angabe „§ 110 
Abs. 4 Satz 1" durch die Angabe „§ 110 
Abs. 6" ersetzt. 

Beschlüsse des 6. Ausschusses 

29. unverändert 

30. unverändert 
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b) Die Absätze 2, 3 und 4 werden wie folgt gefaßt: 

„ (2) Die Beschwerde ist innerhalb eines 
Monats schriftlich beim Bundesgerichtshof 
einzulegen. 

(3) Die Beschwerdefrist beginnt mit der Zu-
stellung des in vollständiger Form abgefaßten 
Urteils, spätestens aber mit dem Ablauf von 
fünf Monaten nach der Verkündung. 

(4) Für das Verfahren vor dem Bundes-
gerichtshof gelten § 74 Abs. 1, §§ 84,110 bis 121 
entsprechend." 

31. § 123 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 Satz 2 wird wie folgt gefaßt: 

„Dies gilt nicht für die Frist zur Erhebung des 
Einspruchs (§ 59 Abs. 1), für die Frist, die dem 
Einsprechenden zur Einlegung der Beschwer-
de gegen die Aufrechterhaltung des Patents 
zusteht (§ 73 Abs. 2), und für die Frist zur Ein-
reichung von Anmeldungen, für die eine Prio-
rität nach § 7 Abs. 2 und § 40 in Anspruch ge-
nommen werden kann. " 

b) Es wird folgender Absatz 7 angefügt: 

„(7) Ein Recht nach Absatz 5 steht auch dem-
jenigen zu, der im Inland in gutem Glauben 
den Gegenstand einer Anmeldung, die infolge 
der Wiedereinsetzung die Priorität einer frühe-
ren ausländischen Anmeldung in Anspruch 
nimmt (§ 41), in der Zeit zwischen dem Ablauf 
der Frist von zwölf Monaten und dem Wieder-
inkrafttreten des Prioritätsrechts in Benutzung 
genommen oder in dieser Zeit die dazu erfor-
derlichen Veranstaltungen getroffen  hat."  

32. § 126 wird wie folgt geändert: 

a) Satz 1 wird wie folgt gefaßt: 

„Die Sprache vor dem Patentamt und dem 
Patentgericht ist deutsch, sofern nichts ande-
res bestimmt ist." 

b) Satz 2 wird aufgehoben. 

33. § 127 wird wie folgt geändert: 

a) Im Absatz 1 wird die Nummer 5 gestrichen. 

b) Im Absatz 2 wird die Angabe „§ 122 Abs. 2" 
durch die Angabe „§ 122 Abs. 3", die Angabe 
„ § 110 Abs. 1" durch die Angabe „ § 110 
Abs. 3" ersetzt, und es werden die Worte „oder 
für den Antrag. auf Entscheidung des Bundes-
gerichtshofs (§ 112 Abs. 2)" gestrichen. 

34. § 129 Satz 2 wird aufgehoben.  

Beschlüsse des 6. Ausschusses 

31. unverändert 

32. unverändert 

33. unverändert 

34. unverändert 

34a. § 132 Abs. 2 wird wie folgt gefaßt: 

„(2) Absatz 1 Satz 1 ist auf den Einsprechenden 
und den gemäß § 59 Abs. 2 beitretenden Dritten 
sowie auf die Beteiligten im Verfahren wegen 
Erklärung der Nichtigkeit des Patents oder in 
Zwangslizenzverfahren (§§ 81, 85) entsprechend 
anzuwenden, wenn der Antragsteller ein eige-
nes schutzwürdiges Interesse glaubhaft macht." 
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35. § 135 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt gefaßt: 

„(1) Das Gesuch um Bewil ligung der Ver-
fahrenskostenhilfe ist schriftlich beim Patent-
amt, beim Patentgericht oder beim Bundesge-
richtshof einzureichen. In Verfahren nach den 
§§ 110 und 122 kann das Gesuch auch vor der 
Geschäftsstelle des Bundesgerichtshofs zu 
Protokoll erklärt werden. " 

b) Absatz 2 Satz 2 wird aufgehoben. 

36. § 142 a Abs. 1 atz 2 wird wie folgt gefaßt: 

„Dies gilt für den Verkehr mit anderen Mitglied-
staaten der Europäischen Union sowie mit den 
anderen Vertragsstaaten des Abkommens über 
den Europäischen Wirtschaftsraum nur, soweit 
Kontrollen durch die Zollbehörden stattfinden. " 

Artikel 3 
Änderung des Gebrauchsmustergesetzes 

(421-1) 

Das Gebrauchsmustergesetz in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 28. August 1986 (BGBl. I 

 S. 1455), zuletzt geändert durch Artikel 13 des Ge-
setzes vom 2. September 1994 (BGBl. I S. 2278), wird 
wie folgt geändert: 

1. Der Überschrift wird die Abkürzung „GebrMG" 
angefügt. 

2. § 4 wird wie folgt geändert: 

a) Im Absatz 1 Satz 1 wird das Wo rt  „schriftlich" 
gestrichen. 

b) Nach Absatz 1 wird folgender Absatz 2 einge-
fügt: 

„(2) Die Anmeldung kann auch über ein 
Patentinformationszentrum eingereicht werden, 
wenn diese Stelle durch Bekanntmachung des 
Bundesministeriums der Justiz im Bundesge-
setzblatt dazu bestimmt ist, Gebrauchsmuster-
anmeldungen entgegenzunehmen. Eine Anmel-
dung, die ein Staatsgeheimnis (§ 93 Strafgesetz-
buch) enthalten kann, darf bei einem Patentinfor-
mationszentrum nicht eingereicht werden. " 

c) Der bisherige Absatz 2 wird Absatz 3 und wie 
folgt gefaßt: 

„ (3) Die Anmeldung muß enthalten: 

1. den Namen des Anmelders; 

2. einen Antrag auf Eintragung des Ge-
brauchsmusters, in dem der Gegenstand des 
Gebrauchsmusters kurz und genau bezeich-
net ist; 

Beschlüsse des 6. Ausschusses 

35. unverändert 

35a. § 136 Satz 2 wird wie folgt neu gefaßt: 

„Im Einspruchsverfahren sowie in den Verfah-
ren wegen Erklärung der Nichtigkeit des Pa-
tents oder in Zwangslizenzverfahren (§§ 81, 85) 
gilt dies auch für § 117 Abs. 1 Satz 2, § 118 Abs. 1, 
§ 122 Abs. 2 sowie die §0 123, 125 und 126 der 
Zivilprozeßordnung." 

36. unverändert 

Artikel 3 
Änderung des Gebrauchsmustergesetzes 

(421-1) 

Das Gebrauchsmustergesetz in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 28. August 1986 (BGBl. I 

 S. 1455), zuletzt geändert durch Artikel 13 des Ge-
setzes vom 2. September 1994 (BGBl. I S. 2278), wird 
wie folgt geändert: 

1. unverändert 

2. unverändert 
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3. einen oder mehrere Schutzansprüche, in de-
nen angegeben ist, was als schutzfähig unter 
Schutz gestellt werden soll; 

4. eine Beschreibung des Gegenstands des Ge-
brauchsmusters; 

5. die Zeichnungen, auf die sich die Schutzan-
sprüche oder die Beschreibung beziehen. " 

d) Der bisherige Absatz 3 wird Absatz 4 und wie 
folgt gefaßt: 

„(4) Das Bundesministerium der Justiz wird 
ermächtigt, durch Rechtsverordnung Bestim-
mungen über die Form und die sonstigen Erfor-
dernisse der Anmeldung zu erlassen. Es kann 
diese Ermächtigung durch Rechtsverordnung 
auf den Präsidenten des Patentamts übertra-
gen. " 

e) Die bisherigen Absätze 4 bis 6 werden die Ab-
sätze 5 bis 7. 

f) Nach Absatz 7 wird folgender Absatz 8 ange-
fügt: 

„ (8) Das Bundesministerium der Justiz wird 
ermächtigt, durch Rechtsverordnung Bestim-
mungen über die Hinterlegung, den Zugang 
einschließlich des zum Zugang berechtigten 
Personenkreises und die erneute Hinterlegung 
von biologischem Material zu erlassen, sofern 
die Erfindung die Verwendung biologischen 
Materials beinhaltet oder sie solches Mate rial 
betrifft, das der Öffentlichkeit nicht zugänglich 
ist und das in der Anmeldung nicht so beschrie-
ben werden kann, daß ein Fachmann die Erfin-
dung danach ausführen kann (Absatz 4). Es 
kann diese Ermächtigung durch Rechtsverord-
nung auf den Präsidenten des Patentamts über-
tragen. " 

3. Nach § 4 wird folgender § 4 a eingefügt: 

„§ 4a 

(1) Ist die Anmeldung ganz oder teilweise nicht 
in deutscher Sprache abgefaßt, so hat der Anmel-
der eine deutsche Übersetzung innerhalb einer 
Frist von drei Monaten nach Einreichung der An-
meldung nachzureichen. Enthält die Anmeldung 
eine Bezugnahme auf Zeichnungen und sind der 
Anmeldung keine Zeichnungen beigefügt, so for-
dert das Patentamt den Anmelder auf, innerhalb 
einer Frist von einem Monat nach Zustellung der 
Aufforderung entweder die Zeichnungen nachzu-
reichen oder zu erklären, daß jede Bezugnahme auf 
die Zeichnungen als nicht erfolgt gelten soll. 

(2) Der Anmeldetag der Gebrauchsmusteran-
meldung ist der Tag, an dem die Unterlagen nach 
§ 4 Abs. 3 Nr. 1 und 2 und, soweit sie jedenfalls 
Angaben enthalten, die dem Anschein nach als 
Beschreibung anzusehen sind, nach § 4 Abs. 3 Nr. 4 

1. beim Patentamt 

2. oder, wenn diese Stelle durch Bekanntmachung 
des Bundesministeriums der Justiz im Bundes-
gesetzblatt dazu bestimmt ist, bei einem Paten-
tinformationszentrum eingegangen sind. Sind 

Beschlüsse des 6. Ausschusses 

3. unverändert 
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die Unterlagen nicht in deutscher Sprache ab-
gefaßt, so gilt dies nur, wenn die deutsche 
Übersetzung innerhalb der Frist nach Absatz 1 
Satz 1 beim Patentamt eingegangen ist; ande-
renfalls gilt die Anmeldung als nicht erfolgt. 
Reicht der Anmelder auf eine Aufforderung 
nach Absatz 1 Satz 2 die fehlenden Zeichnun-
gen nach, so wird der Tag des Eingangs der 
Zeichnungen beim Patentamt Anmeldetag; an-
derenfalls gilt eine Bezugnahme auf die Zeich-
nungen als nicht erfolgt." 

4. Im § 8 Abs. 1 Satz 1 wird die Angabe „§ 4" durch 
die Angabe „§§ 4, 4 a" ersetzt. 

5. § 20 wird wie folgt gefaßt: 

„Die Vorschriften des Patentgesetzes über die Er-
teilung oder Zurücknahme einer Zwangslizenz 
oder wegen der Anpassung der durch Urteil fest-
gesetzten Vergütung für eine Zwangslizenz (§ 24) 
und über das Verfahren (§§ 81 bis 99, 110 bis 122) 
gelten für eingetragene Gebrauchsmuster ent-
sprechend." 

6. § 25 a Abs. 1 Satz 2 wird wie folgt gefaßt: 

„Dies gilt für den Verkehr mit anderen Mitglied-
staaten der Europäischen Union sowie mit den an-
deren Vertragsstaaten des Abkommens über den 
Europäischen Wirtschaftsraum nur, soweit Kon-
trollen durch die Zollbehörden stattfinden." 

Artikel 4 
Änderung des Gesetzes 

über Arbeitnehmererfindungen 
(422-1) 

§ 47 des Gesetzes über Arbeitnehmererfindungen 
in der im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungs-
nummer 422-1, veröffentlichten bereinigten Fassung, 
zuletzt geändert durch Artikel 56 des Gesetzes vom 
5. Oktober 1994 (BGBl. I S. 2911), wird aufgehoben. 

Beschlüsse des 6. Ausschusses 

3a. Im § 6 Abs. 1 Satz 2 wird die Angabe „§ 40 Abs. 2 
bis 4, Abs. 5 Satz 1" durch die Angabe „§ 40 
Abs. 2 bis 4, Abs. 5 Satz 1, Abs. 6" ersetzt. 

4. unverändert 

4a. § 10 Abs. 2 wird wie folgt gefaßt: 

„(2) Das Bundesministerium der Justiz wird er-
mächtigt, durch Rechtsverordnung Beamte des 
gehobenen und des mittleren Dienstes oder ver-
gleichbare Angestellte mit der Wahrnehmung 
von Geschäften zu betrauen, die den Gebauchs-
musterstellen oder Gebrauchsmusterabteilungen 
obliegen und die ihrer Art  nach keine besonde-
ren technischen oder rechtlichen Schwierig-
keiten bieten; ausgeschlossen davon sind jedoch 
Zurückweisungen von Anmeldungen aus Grün-
den, denen der Anmelder widersprochen hat. 
Das Bundesministerium der Justiz kann diese 
Ermächtigung durch Rechtsverordnung auf den 
Präsidenten des Patentamts übertragen." 

5. unverändert 

6. unverändert 

Artikel 4 
unverändert 
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Artikel 5 
Änderung des Markengesetzes 

(423-5-2) 

§ 85 Abs. 2 des Markengesetzes vom 25. Oktober 
1994 (BGBl. I S. 3082, 1995 I S. 156), das zuletzt 
durch Artikel 3 Abs. 14 des Gesetzes vom 28. Okto-
ber 1996 (BGBl. I S. 1546) geändert worden ist, wird 
wie folgt gefaßt: 

„ (2) In dem Rechtsbeschwerdeverfahren vor dem 
Bundesgerichtshof gelten die Bestimmungen des 
§ 142 über die Streitwertbegünstigung entsprechend." 

Artikel 6 
Änderung des Gesetzes 

über internationale Patentübereinkommen 
(188-17) 

Das Gesetz über inte rnationale Patentübereinkom-
men vom 21. Juni 1976 (BGBl. II S. 649), zuletzt ge-
ändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 23. März 
1993 (BGBl. I S. 366), wird wie folgt geändert: 

1. Artikel II § 4 wird wie folgt geändert: 

a) Die Überschrift wird wie folgt gefaßt: 

„§ 4 
Einreichung europäischer Patentanmeldungen 

beim Deutschen Patent- und Markenamt". 

b) Absatz 1 Satz 1 wie folgt gefaßt: 

„Europäische Patentanmeldungen können auch 
beim Deutschen Patent- und Markenamt oder 
gemäß § 34 Abs. 2 des Patentgesetzes über ein 
Patentinformationszentrum eingereicht werden. " 

c) In den Absätzen 2 und 3 werden die Worte 
„Deutschen Patentamt" durch die Worte „Deut-
schen Patent- und Markenamt" und die Worte 
„Deutsche Patentamt" durch die Worte „Deut-
sche Patent- und Markenamt" ersetzt. 

Beschlüsse des 6. Ausschusses 

Artikel 5 
Änderung des Markengesetzes 

(423-5-2) 

Das Markengesetz vom 25. Oktober 1994 (BGBl. I 
S. 3082, 1995 I S. 156), zuletzt geändert durch Arti-
kel ... (BGBl. I S.... ), wird wie folgt geändert: 

1. Im § 65 Abs. 1 werden die Nummern 11 und 12 
wie folgt gefaßt: 
„11. Beamte des gehobenen Dienstes oder ver-

gleichbare Angestellte mit der Wahrneh-
mung von Angelegenheiten zu betrauen, die 
den Markenabteilungen obliegen und die 
ihrer Art nach keine besonderen rechtlichen 
Schwierigkeiten bieten, mit Ausnahme der 
Beschlußfassung über die Löschung von 
Marken (§ 48 Abs. 1, §§ 53 und 54), der 
Abgabe von Gutachten (§ 58 Abs. 1) und 
der Entscheidungen, mit denen die Abgabe 
eines Gutachten abgelehnt wird, 

12. Beamte des mittleren Dienstes oder vergleich-
bare Angestellte mit der Wahrnehmung von 
Angelegenheiten zu betrauen, die den Mar-
kenstellen oder Markenabteilungen oblie-
gen und die ihrer Art  nach keine besonderen 
rechtlichen Schwierigkeiten bieten, mit Aus-
nahme von Entscheidungen über Anmeldun-
gen, Widersprüche oder sonstige Anträge." 

2. § 85 Abs. 2 wird wie folgt gefaßt: 

„(2) In dem Rechtsbeschwerdeverfahren vor 
dem Bundesgerichtshof gelten die Bestimmungen 
des § 142 über die Streitwertbegünstigungen ent-
sprechend." 

Artikel 6 
Änderung des Gesetzes 

über internationale Patentübereinkommen 
(188-17) 

Das Gesetz über internationale Patentübereinkom-
men vom 21. Juni 1976 (BGBl. II S. 649), zuletzt ge-
ändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 23. März 
1993 (BGBl. I S. 366), wird wie folgt geändert: 

1. unverändert 
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2. Im Artikel II § 4 Abs. 2 Nr. 4 Satz 3 wird die Anga-
be „§ 35 Abs. 3 Satz 2" durch die Angabe „§ 34 
Abs. 6 Satz 2" ersetzt. 

3. Im Artikel II § 9 Abs. 1 Satz 2 wird die Angabe 
„§ 35 Abs. 3 Satz 2" durch die Angabe „§ 34 
Abs. 6 Satz 2" ersetzt. 

4. Artikel III § 1 wird wie folgt geändert: 

a) Die Überschrift wird wie folgt gefaßt: 

,, § 1 

Das Deutsche Patent- und Markenamt 
als Anmeldeamt". 

b) Im Absatz 1 werden die Worte „Deutsche 
Patentamt" durch die Worte „Deutsche Patent-
und Markenamt" und die Worte „Deutschen 
Patentamts" durch die Worte „Deutschen Pa-
tent- und Markenamts" ersetzt. 

c) Absatz 2 wird wie folgt gefaßt: 

„(2) Internationale Anmeldungen können in 
deutscher Sprache beim Deutschen Patent- und 
Markenamt oder gemäß § 34 Abs. 2 des Patent-
gesetzes über ein Patentinformationszentrum 
eingereicht werden. " 

d) In den Absätzen 3 und 4 werden die Worte 
„Deutschen Patentamt" durch die Worte und 
„Deutschen Patent- und Markenamt" ersetzt. 

5. Im Artikel III § 2 Abs. 2 Satz 3 wird die Angabe 
„§ 35 Abs. 3 Satz 1" durch die Angabe „§ 34 
Abs. 6 Satz 1" ersetzt. 

6. Artikel III § 4 wird wie folgt geändert: 

a) Die Überschrift wird wie folgt gefaßt: 

„§ 4 

Das Deutsche Patent- und Markenamt 
als Bestimmungsamt". 

b) In den Absätzen 1 und 2 werden die Worte 
„Deutsche Patentamt" durch die Worte „Deut-
sche Patent- und Markenamt" ersetzt. 

c) Im Absatz 2 Satz 1 wird die Angabe „§ 35 
Abs. 3" durch die Angabe „§ 34 Abs. 6" und 
die Angabe „§ 4 Abs. 4" durch die Angabe „§ 4 
Abs. 5" ersetzt. 

d) Absatz 3 wird wie folgt gefaßt: 

„(3) Wird für die inte rnationale Anmeldung 
die Priorität einer beim Deutschen Patent- und 
Markenamt eingereichten früheren Patent-
oder Gebrauchsmusteranmeldung beansprucht, 
so gilt diese abweichend von § 40 Abs. 5 des 
Patentgesetzes oder § 6 Abs. 1 des Gebrauchs-
mustergesetzes zu dem Zeitpunkt als zurückge-
nommen, zu dem die Voraussetzungen des Ab-
satzes 2 erfüllt und die in Artikel 22 oder 39 
Abs. 1 des Patentzusammenarbeitsvertrags vor-
gesehenen Fristen abgelaufen sind." 

Beschlüsse des 6. Ausschusses 

2. unverändert 

3. unverändert 

4. unverändert 

5. unverändert 

6. unverändert 
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7. Artikel III § 5 wird wie folgt geändert: 

a) Im Absatz 1 Satz 1 wird die Angabe „§ 35 
Abs. 3" durch die Angabe „§ 34 Abs. 6" er-
setzt. 

b) Im Absatz 1 werden die Worte „Deutschen Pa-
tentamt" durch die Worte „Deutschen Patent-
und Markenamt" und die Worte „Deutsche Pa-
tentamt" durch die Worte „Deutsche Patent-
und Markenamt" ersetzt. 

Artikel 7 
Änderung des Patentgebührengesetzes 

(424-4-5) 

Die Anlage zu § 1 (Gebührenverzeichnis) des Pa-
tentgebührengesetzes vom 18. August 1976 (BGBl. I 
S. 2188), das zuletzt durch Artikel 4 des Gesetzes 
vom 19. Juli 1996 (BGBl. I S. 1014) geändert worden 
ist, wird wie folgt geändert: 

1. In der Nummer 111 100 wird die Angabe „(§ 35 
Abs. 3 des Patentgesetzes) " durch die Angabe 
„(§ 34 Abs. 6 PatG)" ersetzt. 

2. In der Nummer 113 400 wird die Angabe „(§ 34 
Abs. 4)" durch die Angabe „(§ 30 Abs. 5 PatG)" 
ersetzt. 

3. In der Nummer 121 100 wird die Angabe „(§ 4 
Abs. 4 des Gebrauchsmustergesetzes) " durch die 
Angabe „(§ 4 Abs. 5 GebrMG)" ersetzt. 

4. Die Überschrift vor der Nummer 215 110 wird wie 
folgt gefaßt: 

„2. Nichtigkeits- und Zwangslizenzverfahren". 

5. In der Nummer 215 110 werden die Worte „Zu-
rücknahme oder auf Erteilung einer Zwangs-
lizenz" durch die Worte „Erteilung oder Zurück-
nahme einer Zwangslizenz oder wegen der An-
passung der durch Urteil festgesetzten Vergütung 
für eine Zwangslizenz" ersetzt. 

6. In der Nummer 225 110 werden die Worte „einer 
Zwangslizenz" durch die Worte „oder Zurücknah-
me einer Zwangslizenz oder wegen der Anpas-
sung der durch Urteil festgesetzten Vergütung für 
eine Zwangslizenz" ersetzt. 

7. Die Nummern 215 120, 215 220, 225 120 und 
225 220 werden gestrichen. 

Beschlüsse des 6. Ausschusses 

7. unverändert 

Artikel 7 
Änderung des Erstreckungsgesetzes 

(424-3-8) 

Teil 3 des Gesetzes über die Erstreckung von 
gewerblichen Schutzrechten vom 23. April 1992 
(BGBl. I S. 938), das zuletzt durch Artikel 2 § 18 des 
Gesetzes vom 22. Dezember 1997 (BGBl. I S. 3224) 
geändert worden ist, wird aufgehoben. 

Artikel 8 

unverändert 
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Beschlüsse des 6. Ausschusses 

Artikel 9 

unverändert 

Artikel 10 

unverändert 

Entwurf 

Artikel 8 

Änderung der Patentanwaltsordnung 
(424-5-1) 

Im § 43 Abs. 1 Nr. 2 der Patentanwaltsordnung 
vom 7. September 1966 (BGBl. I S. 557), die zuletzt 
durch Artikel 21 des Gesetzes vom 25. Oktober 1994 
(BGBl. I S. 3082, 1995 I S. 156) geändert worden ist, 
werden die Worte „in Armensachen vom 5. Februar 
1938 in der Fassung des § 187 dieses Gesetzes" 
durch die Worte „bei Prozeßkostenhilfe" ersetzt. 

Artikel 9 
Änderung des Gesetzes 

über die Erstattung von Gebühren 
des beigeordneten Vertreters in Patent-, 
Gebrauchsmuster-, Topographieschutz- 

 

und Sortenschutzsachen 
(424-5-4) 

Das Gesetz über die Erstattung von Gebühren des 
beigeordneten Vertreters in Patent-, Gebrauchsmu-
ster-, Topographieschutz- und Sortenschutzsachen in 
der im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnum-
mer 424-5-4, veröffentlichten bereinigten Fassung, 
zuletzt geändert durch § 16 des Gesetzes vom 
22. Oktober 1987 (BGBl. I S. 2294), wird wie folgt ge-
ändert: 

1. Die Überschrift des Gesetzes wird wie folgt ge-
faßt: 

„Gesetz über die Erstattung von Gebühren des 
beigeordneten Vertreters in Patent-, Gebrauchs-
muster-, Geschmacksmuster-, Topographieschutz- 
und Sortenschutzsachen (Vertretergebühren-Er-
stattungsgesetz - VertrGebErstG)". 

2. Im § 1 wird nach dem Wo rt  „Gebrauchsmuster-," 
das Wort  „Geschmacksmuster-," eingefügt. 

3. Im § 2 Abs. 1 werden die Worte „den in Absatz 2 
genannten" gestrichen und die Angabe „450" 
durch die Angabe „700" ersetzt. 

4. § 2 Abs. 2 wird wie folgt gefaßt: 

„ (2) Dieser steht dem Vertreter als Verfahrens-
gebühr zu: 

1. für die Anmeldung eines Patents 
und im Verfahren nach § 42 PatG zu 13/10, 

2. im Prüfungsverfahren 	 zu 7/10, 

3. im Einspruchsverfahren 	zu 10/10, 

4. im Verfahren wegen 
Beschränkung des Patents 	zu 10/10, 

5. im Beschwerdeverfahren 
nach § 73 Abs. 3 PatG 	 zu 13/10, 

6. in anderen Beschwerdeverfahren zu 3/10." 

5. Im § 3 Abs. 1 wird die Angabe „450" durch die 
Angabe „700" ersetzt. 
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6. § 3 Abs. 2 wird wie folgt gefaßt: 

„(2) Dieser steht dem Vertreter als Verfahrens-
gebühr zu: 

1. im Eintragungsverfahren 	zu 10/10, 

2. im Beschwerdeverfahren gegen 
die Versagung der Eintragung 	zu 13/10, 

3. im Löschungsverfahren 	zu 15/10, 

4. im Beschwerdeverfahren 
gegen eine Entscheidung 
über den Löschungsantrag 	zu 20/10, 

5. in anderen Beschwerdeverfahren zu 3/10." 

7. Im § 3 a Abs. 1 wird die Angabe „450" durch die 
Angabe „700" ersetzt. 

8. § 3 a Abs. 2 wird wie folgt gefaßt: 

„(2) Dieser steht dem Vertreter als Verfahrens-
gebühr zu: 

1. im Eintragungsverfahren 	zu 10/10, 

2. im Beschwerdeverfahren gegen 
die Versagung der Eintragung 	zu 13/10, 

3. im Löschungsverfahren 	zu 15/10, 

4. im Beschwerdeverfahren 
gegen eine Entscheidung 
über den Löschungsantrag 	zu 20/10, 

5. in anderen Beschwerdeverfahren zu 3/10." 

9. Nach § 3 a wird folgender § 3 b eingefügt: 

„§ 3b 

(1) In Geschmacksmustersachen beträgt der 
Gebührensatz 700 Deutsche Mark. 

(2) Dieser steht dem Vertreter als Verfahrens-
gebühr zu: 

1. im Eintragungsverfahren 	zu 10/10, 

2. im Beschwerdeverfahren gegen 
die Versagung der Eintragung 	zu 13/10, 

3. im Löschungsverfahren 	zu 15/10, 

4. im Beschwerdeverfahren 
gegen eine Entscheidung 
über den Löschungsantrag 	zu 20/10, 

5. in anderen Beschwerdeverfahren zu 3/10." 

10. Der bisherige § 3 b wird § 3 c und wie folgt ge-
ändert: 

a) Im Absatz 1 wird die Angabe „450" durch die 
Angabe „700" ersetzt. 

b) Absatz 2 wird wie folgt gefaßt: 

„(2) Dieser steht dem Vertreter als Verfah-
rensgebühr zu: 

im Beschwerdeverfahren 	zu 13/10." 

11. Im § 6 wird die Angabe „3 a" durch die Angabe 
„3 b" ersetzt. 

12. § 7 Nr. 2 wird aufgehoben. Die bisherige Num-
mer 3 wird Nummer 2. 

Beschlüsse des 6. Ausschusses 
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13. § 9 wird wie folgt gefaßt: 

„§ 9 

In Verfahren vor dem Bundesgerichtshof wer-
den dem beigeordneten Vertreter Gebühren und 
Auslagen in entsprechender Anwendung der 
Vorschriften der Bundesgebührenordnung für 
Rechtsanwälte über Prozeßkostenhilfe (§§ 121 bis 
130 Bundesgebührenordnung für Rechtsanwälte) 
erstattet. " 

14. § 10 wird aufgehoben; § 11 wird § 10. 

Artikel 10 
Änderung des Halbleiterschutzgesetzes 

(426-1) 

§ 3 des Halbleiterschutzgesetzes vom 22. Oktober 
1987 (BGBl. I S. 2294), das zuletzt durch Artikel 6 des 
Gesetzes vom 7. März 1990 (BGBl. I S. 422) geändert 
worden ist, wird wie folgt geändert: 

a) Im Absatz 1 Satz 1 wird das Wo rt  „schriftlich" ge-
strichen. 

b) Absatz 3 wird wie folgt gefaßt: 

„(3) Das Bundesministerium der Justiz wird er-
mächtigt, durch Rechtsverordnung Bestimmungen 
über die Form und die sonstigen Erfordernisse der 
Anmeldung zu erlassen. Es kann diese Ermächti-
gung durch Rechtsverordnung auf den Präsiden-
ten des Patentamts übertragen." 

Artikel 11 

Änderung des Urheberrechtsgesetzes 
(440-1) 

Das Urheberrechtsgesetz vom 9. September 1965 
(BGBl. I S. 1273), das zuletzt durch ... (BGBl. I S. ...) 
geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

1. Im § 69c Nr. 3 werden die Worte „Europäischen 
Gemeinschaften" durch die Worte „Europäischen 
Union" ersetzt. 

2. Im § 111a Abs. 1 Satz 2 werden die Worte „Euro-
päischen Wirtschaftsgemeinschaft" durch die Worte 
„Europäischen Union" ersetzt. 

Artikel 12 

Änderung des Geschmacksmustergesetzes 
(442-1) 

Das Geschmacksmustergesetz in der im Bundes-
gesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 442-1, ver-
öffentlichten bereinigten Fassung, zuletzt geändert 
durch Artikel 13 Abs. 2 des Gesetzes vom 25. Okto-
ber 1994 (BGBl. I S. 3082, 1995 I S. 156), wird wie 
folgt geändert: 

1. Im § 7 Abs. 3 Nr. 1 wird das Wort  „schriftlichen" 
gestrichen. 

Beschlüsse des 6. Ausschusses 

Artikel 11 

unverändert 

Artikel 12 

unverändert 

Artikel 13 

Änderung des Geschmacksmustergesetzes 
(442-1) 

Das Geschmacksmustergesetz in der im Bundes-
gesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 442-1, ver-
öffentlichten bereinigten Fassung, zuletzt geändert 
durch Artikel 13 Abs. 2 des Gesetzes vom 25. Okto-
ber 1994 (BGBl. I S. 3082, 1995 I S. 156), wird wie 
folgt geändert: 

1. unverändert 
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2. § 7 b Abs. 1 wird wie folgt gefaßt: 

„ (1) Wer nach einem Staatsvertrag die Priorität 
einer früheren ausländischen Anmeldung dessel-
ben Musters oder Modells in Anspruch nimmt, hat 
vor Ablauf des 16. Monats nach dem Prioritätstag 
Zeit, Land und Aktenzeichen der früheren Anmel-
dung anzugeben und eine Abschrift der früheren 
Anmeldung einzureichen, soweit dies nicht bereits 
geschehen ist. Innerhalb der Frist können die An-
gaben geändert werden." 

3. Im § 10 Abs. 5 wird die Angabe „§ 123 Abs. 1 
bis 5" durch die Angabe „§ 123 Abs. 1 bis 5 und 7" 
ersetzt. 

4. Im § 10a Abs. 1 Satz 4 und Abs. 2 Satz 2 werden 
die Angaben „§ 123 Abs. 1 bis 5" durch die Anga-
ben „§ 123 Abs. 1 bis 5 und 7" ersetzt. 

5. Im § 10b Satz 3 wird die Angabe „§ 129 Satz 2," 
gestrichen. 

6. Im § 12 Abs. 1 Satz 1 werden die Worte „Der Bun-
desminister der Justiz" und „die Erfordernisse der 
Anmeldung von Mustern und Modellen" durch 
die Worte „Das Bundesministerium der Justiz" 
und „die Form und die sonstigen Erfordernisse der 
Anmeldung von Mustern und Modellen" ersetzt. 

7. Im § 12 Abs. 1 Satz 2 wird das Wo rt  „Er" durch 
das Wort  „Es" ersetzt. 

8. Im § 12 Abs. 2 und im § 12a Abs. 1 und 2 werden 
die Worte „Der Bundesminister der Justiz" durch 
die Worte „Das Bundesministerium der Justiz" er-
setzt. 

Artikel 13 

Änderung des Verwaltungsverfahrensgesetzes 
(201-6) 

Im § 2 Abs. 2 Nr. 3 des Verwaltungsverfahrensge-
setzes vom 25. Mai 1976 (BGBl. I S. 1253), das zuletzt 
durch ... geändert worden ist, werden die Worte 
„Deutschen Patentamt" durch die Worte „Deutschen 
Patent- und Markenamt" ersetzt. 

Beschlüsse des 6. Ausschusses 

2. unverändert 

3. unverändert 

4. unverändert 

5. unverändert 

6. unverändert 

7. unverändert 

8. unverändert 

9. § 12 a wird wie folgt geändert: 

a) Abs. 1 Satz 1 wird wie folgt gefaßt: 

„Das Bundesministerium der Justiz wird er-
mächtigt, durch Rechtsverordnung Beamte des 
gehobenen und mittleren Dienstes sowie ver-
gleichbare Angestellte mit der Wahrnehmung 
von Geschäften im Verfahren in Musterregister-
sachen zu betrauen, die ihrer Art nach keine be-
sonderen rechtlichen Schwierigkeiten bieten." 

b) Im Absatz 2 werden die Wörter „Der Bundes-
minister der Justiz" durch die Wörter „Das 
Bundesministerium der Justiz" ersetzt. 

Artikel 14 

unverändert 
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Artikel 15 

unverändert 

Artikel 16 

unverändert 

Artikel 17 

unverändert 

Entwurf 

Artikel 14  

Änderung des Bundesbesoldungsgesetzes 
(2032-1) 

Anlage I (Bundesbesoldungsordnungen A und B) 
des Bundesbesoldungsgesetzes in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 16. Mai 1997 (BGBl. I S. 1065, 
2032), das zuletzt durch Artikel 6 des Gesetzes vom 
7. Juli 1997 (BGBl. I S. 1650) geändert worden ist, 
wird wie folgt geändert: 

1. In der Nummer 19 der Vorbemerkungen werden 
jeweils die Worte „Deutschen Patentamt" durch 
„Deutschen Patent- und Markenamt" ersetzt. 

2. In der Besoldungsgruppe B 8 wird die Amtsbe-
zeichnung „Präsident des Deutschen Patentam-
tes" durch „Präsident des Deutschen Patent- und 
Markenamtes" ersetzt. 

Artikel 15 

Änderung des Rechtspflegergesetzes 
(302-2) 

§ 23 Abs. 1 des Rechtspflegergesetzes vom 5. No-
vember 1969 (BGBl. I S. 2065), das zuletzt durch Arti-
kel 8 des Gesetzes vom 25. Oktober 1995 (BGBl. I 
S. 3082, 1995 I S. 156) geändert worden ist, wird wie 
folgt geändert: 

1. In der Nummer 2 wird die Angabe „§ 21 Abs. 2 
des Gebrauchsmustergesetzes, § 11 des Halblei-
terschutzgesetzes" durch die Angabe „§ 21 Abs. 2 
des Gebrauchsmustergesetzes, § 1013 des Ge-
schmacksmustergesetzes, § 11 des Halbleiter-
schutzgesetzes " ersetzt. 

2. Nummer 4 wird wie folgt gefaßt: 

„4. der Ausspruch, daß eine Beschwerde oder 
eine Klage als nicht erhoben, eine Klage als 
zurückgenommen, ein Antrag auf Erlaß einer 
einstweiligen Verfügung, durch welche die 
Benutzung einer Erfindung gestattet werden 
soll, als nicht gestellt gilt (§ 73 Abs. 3, § 81 
Abs. 6 und 7 Satz 3, § 85 Abs. 2 Satz 1 des Pa-
tentgesetzes, § 18 Abs. 2, § 20 des Gebrauchs-
mustergesetzes, § 4 Abs. 4 Satz 3 des Halblei-
terschutzgesetzes, § 66 Abs. 5 des Marken-
gesetzes, § 10a Abs. 1 Satz 3 des Ge-
schmacksmustergesetzes);". 

Artikel 16 

Änderung des Rechtsberatungsgesetzes 
(303-12) 

Im Artikel 1 § 3 Nr. 5 des Rechtsberatungsgesetzes 
in der im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungs-
nummer 303-12, veröffentlichten bereinigten Fas-
sung, zuletzt geändert durch Artikel 9 des Gesetzes 
vom 25. Oktober 1994 (BGBl. I S. 3082, 1995 I 

 S. 156), wird nach der Angabe „Gebrauchsmuster-," 
die Angabe „Geschmacksmuster-," eingefügt. 
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Artikel 17 
Änderung des Gerichtskostengesetzes 

(360-1) 

Das Gerichtskostengesetz in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 15. Dezember 1975 (BGBl. I 
S. 3047), zuletzt geändert durch ... (BGBl. I S. ...), 
wird wie folgt geändert: 

1. § 1 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 3 wird wie folgt gefaßt: 

„(3) Die Vorschriften dieses Gesetzes über 
die Erhebung von Kosten gelten auch für 
Rechtsmittelverfahren vor dem Bundesgerichts-
hof nach dem Patentgesetz, dem Gebrauchs-
mustergesetz, dem Markengesetz, dem Ge-
schmacksmustergesetz, dem Halbleiterschutz-
gesetz, dem Schriftzeichengesetz und dem Sor-
tenschutzgesetz." 

b) Der bisherige Absatz 3 wird Absatz 4. 

2. Die Überschrift vor § 12 wird wie folgt gefaßt: 

„Zweiter Abschnitt 

Rechtsstreitigkeiten vor den ordentlichen 
Gerichten und den Gerichten der Verwaltungs- 

und Finanzgerichtsbarkeit". 

3. Nach § 12 wird folgender § 12a eingefügt: 

„§ 12a 

Wertberechnung in Streitsachen 
und in Rechtsmittelverfahren (§ 1 Abs. 3) 

des gewerblichen Rechtsschutzes 

(1) In Verfahren nach dem Patentgesetz, dem 
Gebrauchsmustergesetz, dem Markengesetz, dem 
Geschmacksmustergesetz, dem Halbleiterschutz-
gesetz, dem Schriftzeichengesetz und dem Sorten-
schutzgesetz ist der Wert nach billigem Ermessen 
zu bestimmen. 

(2) Die Vorschriften über die Anordnung 
der Streitwertbegünstigung (§ 144 Patentgesetz, 
§ 26 Gebrauchsmustergesetz, § 142 Markenge-
setz) sind anzuwenden." 

4. § 49 wird wie folgt geändert: 

a) Die Überschrift wird wie folgt gefaßt: 

„Kostenschuldner in Streitverfahren". 

b) In Satz 1 werden die Worte „den in § 1 Abs. 2 
genannten Familiensachen" durch die Worte 
„Verfahren nach § 1 Abs. 2 und 3" ersetzt. 

5. § 61 wird wie folgt gefaßt: 

„ § 61 

In bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten einschließ-
lich der Familiensachen nach § 621 Abs. 1 Nr. 4, 5 
und 8 der Zivilprozeßordnung, im Konkursverfah-
ren, im Vergleichsverfahren zur Abwendung des 
Konkurses, im seerechtlichen Verteilungsverfah-
ren und in den Rechtsmittelverfahren des gewerb- 

Beschlüsse des 6. Ausschusses 

Artikel 18 

Änderung des Gerichtskostengesetzes 
(360-1) 

Das Gerichtskostengesetz in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 15. Dezember 1975 (BGBl. I 
S. 3047), zuletzt geändert durch ... (BGBl. I S. ...), 
wird wie folgt geändert: 

1. § 1 wird wie folgt geändert: 

a) Folgender Absatz 3 wird eingefügt: 

(3) unverändert 

b) unverändert 

2. unverändert 

3. Vor § 13 wird folgender § 12 b eingefügt: 

„§ 12b 

unverändert 

 

4. unverändert 

5. Im § 61 werden die Wörter „und im seerecht-
lichen Verteilungsverfahren" durch die Wörter 
„, im seerechtlichen Verteilungsverfahren und in 
den Rechtsmittelverfahren des gewerblichen 
Rechtsschutzes (§ 1 Abs. 3)" ersetzt. 
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lichen Rechtsschutzes (§ 1 Abs. 3) wird die Gebühr 
mit der Einreichung der Klage-, Antrags-, Ein-
spruchs- oder Rechtsmittelschrift oder mit der Ab-
gabe der entsprechenden Erklärung zu Protokoll 
fällig; soweit die Gebühr eine Entscheidung oder 
sonstige gerichtliche Handlung voraussetzt, wird 
sie mit dieser fällig." 

6. Das Kostenverzeichnis (Anlage 1 zum Gerichts-
kostengesetz) wird wie folgt geändert: 

a) In der Gliederung wird die Überschrift zu Teil 1 
wie folgt gefaßt: 

„Bürgerliche Rechtsstreitigkeiten und Verfah-
ren nach § 1 Abs. 2 und 3 GKG vor den ordent-
lichen Gerichten außer Verfahren der Zwangs-
versteigerung und Zwangsverwaltung". 

b) Die Überschrift vor Nr. 1100 wird wie folgt ge-
faßt: 

„Bürgerliche Rechtsstreitigkeiten und Verfah-
ren nach § 1 Abs. 2 und 3 GKG vor den ordent-
lichen Gerichten außer Verfahren der Zwangs-
versteigerung und Zwangsverwaltung". 

c) nach Nummer 1239 wird folgendeseingefügt:  

Nr. Gebührentatbestand 

Gebühren

-

betrag oder 
Satz der 
Gebühr 

nach § 11 
Abs. 2 GKG 

„4. Berufungsverfahren vor dem Bundesgerichts- 
hof nach dem Patentgesetz (§§ 110 bis 121 
PatG) und dem Gebrauchsmustergesetz (§ 20 
GebrMG i. V. m. §§ 110 bis 121 PatG) 

1240 	Verfahren im allgemeinen 	2 

1241 	Zurücknahme der Berufung 
oder der Klage vor Ablauf des 

. Tages, an dem entweder ein 
Beweisbeschluß unterschrie- 
ben 	oder 	ein 	Termin 	zur 
mündlichen Verhandlung un- 
terschriftlich bestimmt ist; Er- 
ledigungserklärungen (§ 91 a 
ZPO i. V. m. 	§ 	121 Abs. 	2 
Satz 2 PatG, § 20 GebrMG) 
stehen 	der 	Zurücknahme 
nicht gleich: Die Gebühr 1240 
ermäßigt sich auf  	0,5 

Urteil, das die Instanz abschließt 

1246 	Urteil enthält eine Begrün- 
dung  	4 

1247 	Urteil enthält keine Begrün- 
dung  	1,5 

Beschluß nach § 91 a ZPO i. V. m. § 121 Abs. 2 Satz 2 
PatG, § 20 GebrMG 

1248 	Beschluß 	enthält 	eine 	Be- 
gründung 	1,5 

1249 	Beschluß enthält keine Be- 
gründung 	0,75". 

Beschlüsse des 6. Ausschusses 

6. Das Kostenverzeichnis (Anlage 1 zum Gerichts-
kostengesetz) wird wie folgt geändert: 

a) unverändert 

b) Die Überschrift des Teils 1 wird wie folgt ge-
faßt: 

„Teil 1 

Bürgerliche Rechtsstreitigkeiten und Verfahren 
nach § 1 Abs. 2 und 3 GKG vor den ordentli-
chen Gerichten außer Verfahren der Zwangs-
versteigerung und Zwangsverwaltung". 

c) unverändert 
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d) nach Nummer 1904 werden folgende Nummern 
eingefügt: 

Nr. Gebührentatbestand 

Gebühren

-

betrag oder 
Satz der 
Gebühr 

nach § 11 
Abs. 2 GKG 

„ 1905 Verfahren über die Beschwer- 
de nach § 122 PatG gegen 
Urteile über den Erlaß einst- 
weiliger 	Verfügungen 	in 
Zwangslizenzsachen 	 600 DM 

1906 Verfahren über die Beschwer- 
de nach § 20 GebrMG i. V. m. 
§ 122 PatG gegen Urteile über 
den Erlaß einer einstweiligen 
Verfügung in Zwangslizenzsa- 
chen 	  410 DM 

1907 Verfahren über die Rechtsbe- 
schwerde in Verfahren des 
gewerblichen Rechtsschutzes 
(§ 1 Abs. 3 GKG) 2". 

Beschlüsse des 6. Ausschusses 

d) Teil 1 Hauptabschnitt IX wird wie folgt gefaßt: 

Nr. Gebührentatbestand 

Gebühren

-

betrag oder 
Satz der 
Gebühr 

nach § 11 
Abs. 2 GKG 

„ IX. Beschwerdeverfahren 
außer Verfahren über die in den Abschnitten II 2, 
V 2 und V 3 genannten Beschwerden 

1. Vollstreckbarerklärung ausländischer Schuldtitel 
und ähnliche Verfahren 

Verfahren 	über 	die 	Be- 
schwerde in den in Abschnitt 
IV 2 genannten Verfahren 

1911 	- gegen die Entscheidung 
über die Zulassung der 
Zwangsvollstreckung oder 
die Feststellung der Aner- 
kennung 	  210 DM 

1912 	- gegen die Entscheidung 
über die Aufhebung oder 
Änderung der Beschlüsse 
über die Zulassung der 
Zwangsvollstreckung oder 
die Anerkennung in einem 
besonderen Verfahren 	 105 DM 

1913 	Verfahren über die Rechtsbe- 
schwerde in den in Abschnitt 
IV 2 genannten Verfahren . . 280 DM 

1914 	Verfahren 	über 	die 	Be- 
schwerde gegen einen Be- 
schluß, durch den über den 
Widerspruch in den in Ab- 
schnitt IV 3 genannten Ver- 
fahren entschieden wurde . . 1,0 

2. Schiedsrichterliches Verfahren 

1921 	Verfahren über die Rechtsbe- 
schwerde in den in Abschnitt 
VI 3 genannten Verfahren 	 2,0 

3. Vereinfachte Verfahren über den Unterhalt 
Minderjähriger 

1931 	Verfahren 	über 	die 	Be- 
schwerde nach § 652 ZPO 
gegen die Festsetzung von 
Unterhalt im vereinfachten 
Verfahren 	  0,5 

1932 	Verfahren über die Beschwer- 
de nach § 655 Abs. 5 ZPO ge- 
gen den Beschluß, durch den 
ein 	Vollstreckungstitel 	im 
vereinfachten Verfahren ab- 
geändert wird 	  50 DM 

4. Verfahren des gewerblichen Rechtsschutzes 

1941 	Verfahren über die Beschwer- 
de nach § 122 PatG gegen ein 
Urteil über den Erlaß einer 
einstweiligen Verfügung in 
Zwangslizenzsachen 	 600 DM 
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e) Die bisherigen Nummern 1905 und 1906 wer-
den die Nummern 1908 und 1909. 

Beschlüsse des 6. Ausschusses 

Nr. Gebührentatbestand 

Gebühren

-

betrag oder 
Satz der 
Gebühr 

nach § 11 
Abs. 2 GKG 

1942 Verfahren 	über 	die 	Be- 
schwerde nach § 20 GebrMG 
i. V. m. § 122 PatG gegen ein 
Urteil über den Erlaß einer 
einstweiligen Verfügung in 
Zwangslizenzsachen 	 410 DM 

1943 Verfahren über die Rechts- 
beschwerde 	in 	Verfahren 
des 	gewerblichen 	Rechts- 
schutzes (§ 1 Abs. 3 GKG) 	 2 

5. In den Abschnitten 1 bis 4 nicht aufgeführte 
Beschwerden 

1951 Verfahren über Beschwer- 
den nach § 71 Abs. 2, § 91 a 
Abs. 2, § 99 Abs. 2, § 269 
Abs. 3, § 620c Satz 1, § 641 d 
Abs. 3 ZPO sowie über Be- 
schwerden gegen die Zu- 
rückweisung eines Antrags 
auf Anordnung eines Arre- 
stes oder einer einstweiligen 
Verfügung 	  1,0 

1952 Verfahren über nicht beson- 
ders aufgeführte Beschwer- 
den, wenn für die angefoch- 
tene Entscheidung oder für 
das dieser Entscheidung vor- 
angegangene Verfahren eine 
Festgebühr bestimmt ist, und 
über die Beschwerde gegen 
eine Entscheidung im Ver- 
fahren über die Prozeßko- 
stenhilfe: 

Die Beschwerde wird verwor- 
fen oder zurückgewiesen .... 50 DM 

Wird die Beschwerde nur 
teilweise verworfen oder zu- 
rückgewiesen, kann das Ge- 
richt die Gebühr nach billi- 
gem Ermessen auf die Hälfte 
ermäßigen oder bestimmen, 
daß eine Gebühr nicht zu er- 
heben ist. 

1953 Verfahren über nicht beson- 
ders aufgeführte Beschwer- 
den, die nicht nach anderen 
Vorschriften 	gebührenfrei 
sind: 

Soweit die Beschwerde ver- 
worfen oder zurückgewie- 
sen wird 	  1,0" 

e) entfällt 
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Artikel 18 

Änderung der Verordnung zur Ausführung 
des § 30g des Patentgesetzes und 

des § 3a des Gebrauchsmustergesetzes 
(420-1-3) 

Die Verordnung zur Ausführung des § 30g des Pa-
tentgesetzes und des § 3 a des Gebrauchsmusterge-
setzes, in der im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliede-
rungsnummer 420-1-3, veröffentlichten bereinigten 
Fassung, wird wie folgt geändert: 

1. In der Überschrift wird die Angabe „§ 30 g" durch 
die Angabe § 56" und die Angabe „§ 3 a" durch 
die Angabe „§ 9" ersetzt. 

2. Der Überschrift wird die Abkürzung „PatG/ 
GebrMGAV" angefügt. 

3. § 1 wird wie folgt gefaßt: 

„§ 1 

Zuständige oberste Bundesbehörde im Sinne 
des § 31 Abs. 5, der §§ 50 bis 55 und 74 Abs. 2 des 
Patentgesetzes sowie des § 9 Abs. 1 des Ge-
brauchsmustergesetzes ist das Bundesministerium 
der Verteidigung. " 

Artikel 19 

Änderung der Patentanmeldeverordnung 
(420-1-6) 

Die Patentanmeldeverordnung vom 29. Mai 1981 
(BGBl. I S. 521), zuletzt geändert durch die Verord-
nung vom 27. Juni 1997 (BGBl. I S. 1595, 2017), wird 
wie folgt geändert: 

1. Im § 2 werden die Angabe „ § 35 Abs. 1" durch die 
Angabe „§ 34 Abs. 1, 3" ersetzt und die Worte 
„und in deutscher Sprache" gestrichen. 

2. Im § 3 Abs. 1 wird die Angabe „§ 35 Abs. 1 Satz 3 
Nr. 1" durch die Angabe „§ 34 Abs. 3 Nr. 2" ersetzt. 

3. § 4 wird wie folgt geändert: 

a) Im Absatz 1 Satz 1 wird die Angabe „§ 35 
Abs. 1 Satz 3 Nr. 2" durch die Angabe „ § 34 
Abs. 3 Nr. 3" ersetzt. 

b) Im Absatz 5 wird die Angabe „§ 35 Abs. 1 
Satz 2" durch die Angabe „§ 34 Abs. 5" ersetzt. 

4. Im § 5 Abs. 1 wird die Angabe „§ 35 Abs. 1 Satz 3 
Nr. 3" durch die Angabe „§ 34 Abs. 3 Nr. 4" er-
setzt. 

5. § 10 wird wie folgt gefaßt: 

„§ 10 

Übersetzungen 

(1) Übersetzungen von Schriftstücken, die zu 
den Unterlagen der Anmeldung zählen, müssen 
von einem Rechtsanwalt oder Patentanwalt be-
glaubigt oder von einem öffentlich bestellten 
Übersetzer angefertigt sein. Die Unterschrift des 
Übersetzers ist öffentlich beglaubigen zu lassen 
(§ 129 des Bürgerlichen Gesetzbuchs), ebenso die 
Tatsache, daß der Übersetzer für derartige Zwecke 
öffentlich bestellt ist. 

Beschlüsse des 6. Ausschusses 

Artikel 19 

unverändert 

Artikel 20 

unverändert 
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Artikel 21 

unverändert 

Artikel 22 

unverändert 
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(2) Werden Schriftstücke, die nicht zu den Un-
terlagen der Anmeldung zählen, nicht in engli-
scher, französischer, italienischer oder spanischer 
Sprache eingereicht, so ist innerhalb eines Monats 
nach Eingang des Schriftstücks eine von einem 
Rechtsanwalt oder Patentanwalt beglaubigte oder 
von einem öffentlich beste llten Übersetzer ange-
fertigte Übersetzung einzureichen. Wird die Über-
setzung nicht innerhalb dieser Frist eingereicht, so 
gilt das Schriftstück als zum Zeitpunkt des Ein-
gangs der Übersetzung zugegangen. 

(3) Werden Schriftstücke, die nicht zu den Unter-
lagen der Anmeldung zählen, in englischer, franzö-
sischer, italienischer oder spanischer Sprache einge-
reicht, so kann das Patentamt verlangen, daß inner-
halb einer von ihm bestimmten Frist eine von einem 
Rechtsanwalt oder Patentanwalt beglaubigte oder 
von einem öffentlich beste llten Übersetzer angefer-
tigte Übersetzung einzureichen ist. Wird die Über-
setzung nicht innerhalb dieser Frist eingereicht, so 
gilt das Schriftstück als zum Zeitpunkt des Ein-
gangs der Übersetzung zugegangen. 

(4) Ist bei Prioritätsbelegen, die gemäß der revi-
dierten Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutze 
des gewerblichen Eigentums vorgelegt werden, 
oder Abschriften von früheren Anmeldungen (§ 41 
Abs. 1 Satz 1 des Patentgesetzes) eine deutsche 
Übersetzung erforderlich, ist diese auf Anforde-
rung des Patentamts einzureichen." 

6. Im § 11 Abs. 1 Satz 2 wird die Angabe „§ 10 
Abs. 1" durch die Angabe „§ 10 Abs. 1 bis 3" er-
setzt. 

Artikel 20 

Änderung der Verordnung 
über die Übertragung der Ermächtigung 

nach § 23 Abs. 3 des Patentgesetzes 
(420-3) 

Die Verordnung über die Übertragung der Er-
mächtigung nach § 23 Abs. 3 des Patentgesetzes vom 
25. Januar 1979 (BGB1. I S. 114) wird wie folgt geän-
dert: 

1. Die Überschrift wird wie folgt gefaßt: 

„Verordnung über die Übertragung der Er-
mächtigung nach § 29 Abs. 3 des Patentgesetzes 
(PatGErmÜbertrV)". 

2. Im § 1 wird die Angabe „ § 23 Abs. 3 Satz 1 und 2" 
durch die Angabe „ § 29 Abs. 3 Satz 1 und 2" er-
setzt. 

3. § 2 wird aufgehoben. 

Artikel 21 

Änderung der Gebrauchsmuster

-

anmeldeverordnung 
(421-1-3) 

Die Gebrauchsmusteranmeldeverordnung vom 
12. November 1986 (BGBl. I S. 1739), zuletzt ge-
ändert durch die Verordnung vom 27. Juni 1997 
(BGBl. I S. 1597), wird wie folgt geändert: 
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1. Im § 2 Abs. 1 wird die Angabe „(§ 1 Abs. 1 
GbmG)" durch die Angabe „(§ 1 Abs. 1 des Ge-
brauchsmustergesetzes)" ersetzt und die Angabe 
„(§ 4 Abs. 1 Satz 1 GbmG)" gestrichen. 

2. Im § 2 Abs. 2 wird die Angabe „GbmG" durch 
die Angabe „des Gebrauchsmustergesetzes" er-
setzt. 

3. § 2 Abs. 3 wird wie folgt gefaßt: 

„(3) Die Anmeldung besteht aus den folgenden 
Anmeldungsunterlagen (§ 4 Abs. 3 Nr. 1 bis 5 des 
Gebrauchsmustergesetzes): 

1. dem Namen des Anmelders, 

2. dem Antrag, 

3. einem oder mehreren Schutzansprüchen, 

4. der Beschreibung, 

5. den Zeichnungen, auf die sich die Schutzan-
sprüche oder die Beschreibung beziehen." 

4. Im § 4 Abs. 1 wird die Angabe „(§ 4 Abs. 2 Nr. 1 
GbmG)" durch die Angabe „(§ 4 Abs. 3 Nr. 2 des 
Gebrauchsmustergesetzes) " ersetzt. 

5. Im § 4 Abs. 2 Nr. 7 wird die Angabe „(§ 4 Abs. 6 
GbmG)" durch die Angabe „(§ 4 Abs. 7 des Ge-
brauchsmustergesetzes) " ersetzt. 

6. Im § 4 Abs. 2 Nr. 8 wird die Angabe „GbmG" 
durch die Angabe „des Gebrauchsmustergeset-
zes" ersetzt. 

7. Im § 5 Abs. 1 Satz 1 wird die Angabe „(§ 4 Abs. 2 
Nr. 2 GbmG)" durch die Angabe „(§ 4 Abs. 3 
Nr. 3 des Gebrauchsmustergesetzes) " ersetzt. 

8. Im § 5 Abs. 5 Satz 1 wird die Angabe „GbmG" 
durch die Angabe „des Gebrauchsmustergeset-
zes" ersetzt. 

9. Im § 6 Abs. 1 wird die Angabe „(§ 4 Abs. 2 Nr. 3 
GbmG)" durch die Angabe „(§ 4 Abs. 3 Nr. 4 des 
Gebrauchsmustergesetzes) " ersetzt. 

10. Im § 8 werden die Angaben „GbmG" durch' die 
Angaben „des Gebrauchsmustergesetzes" und 
im Abs. 3 Satz 2 wird die Angabe „ § 9 Abs. 1" 
durch die Angabe „ § 9 Abs. 1 bis 3" ersetzt. 

11. § 9 wird wie folgt gefaßt: 

„§ 9 

Übersetzungen 

(1) Übersetzungen von Schriftstücken, die zu 
den Unterlagen der Anmeldung zählen, müssen 
von einem Rechtsanwalt oder Patentanwalt be-
glaubigt oder von einem öffentlich bestellten 
Übersetzer angefertigt sein. Die Unterschrift des 
Übersetzers ist öffentlich beglaubigen zu lassen 
(§ 129 des Bürgerlichen Gesetzbuchs), ebenso 
die Tatsache, daß der Übersetzer für derartige 
Zwecke öffentlich beste llt ist. 

(2) Werden Schriftstücke, die nicht zu den 
Unterlagen der Anmeldung zählen, nicht in 
englischer, französischer, italienischer oder spa- 

Beschlüsse des 6. Ausschusses 
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nischer Sprache eingereicht, so ist innerhalb 
eines Monats nach Eingang des Schriftstücks 
eine von einem Rechtsanwalt oder Patentanwalt 
beglaubigte oder von einem öffentlich beste llten 
Übersetzer angefertigte Übersetzung einzurei-
chen. Wird die Übersetzung nicht innerhalb 
dieser Frist eingereicht, so gilt das Schriftstück 
als zum Zeitpunkt des Eingangs der Übersetzung 
zugegangen. 

(3) Werden Schriftstücke, die nicht zu den Un-
terlagen der Anmeldung zählen, in englischer, 
französischer, italienischer oder spanischer 
Sprache eingereicht, so kann das Patentamt ver-
langen, daß innerhalb einer von ihm bestimmten 
Frist eine von einem Rechtsanwalt oder Patent-
anwalt beglaubigte oder von einem öffentlich be-
stellten Übersetzer angefertigte Übersetzung ein-
zureichen ist. Wird die Übersetzung nicht inner-
halb dieser Frist eingereicht, so gilt das Schrift-
stück als zum Zeitpunkt des Eingangs der Über-
setzung zugegangen. 

(4) Ist bei Prioritätsbelegen, die gemäß der 
revidierten Pariser Verbandsübereinkunft zum 
Schutze des gewerblichen Eigentums vorgelegt 
werden, oder Abschriften von früheren Anmel-
dungen (§ 6 Abs. 2 des Gebrauchsmustergeset-
zes, § 41 Abs. 1 Satz 1 des Patentgesetzes) eine 
deutsche Übersetzung erforderlich, ist diese auf 
Anforderung des Patentamts einzureichen." 

Artikel 22 

Änderung der Verordnung 
über das Deutsche Patentamt 

(424-1-1) 

Die Verordnung über das Deutsche Patentamt vom 
5. September 1968 (BGBl. I S. 997), die zuletzt durch 
die Verordnung vom 15. November 1994 (BGBl. I 
S. 3462) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

1. Die Überschrift der Verordnung wird wie folgt 
gefaßt: 

„Verordnung über das Deutsche Patent- und 
Markenamt (DPAV)". 

2. Im § 20 Abs. 1 werden die Angaben „§ 35 Abs. 4" 
und „§ 4 Abs. 3" durch die Angaben „§ 34 Abs. 7" 
und „§ 4 Abs. 4" ersetzt. 

Artikel 23 
Änderung der Halbleiterschutzanmeldeverordnung 

(426-1-1) 

Im § 2 der Halbleiterschutzanmeldeverordnung 
vom 4. November 1987 (BGBl. I S. 2361) wird vor 
dem Wort  „Anmeldung" das Wort  „schriftliche" ein-
gefügt. 

Beschlüsse des 6. Ausschusses 

Artikel 23 
unverändert 

Artikel 24 
unverändert 
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Artikel 24 
Änderung der Musteranmeldeverordnung 

(442-1-3) 

Im § 2 der Musteranmeldeverordnung vom 8. Ja-
nuar 1988 (BGBl. I S. 76), die zuletzt durch die Ver-
ordnung vom 13. August 1993 (BGBl. I S. 1506) geän-
dert worden ist, wird vor dem Wo rt  „Anmeldung" 
das Wort  „schriftliche" eingefügt. 

Artikel 25 
Aufhebung von Gesetzen 

(424-3-4, 424-3-6-2, 424-3-6-1) 

Folgende Gesetze werden aufgehoben: 

1. das Fünfte Gesetz zur Änderung und Überleitung 
von Vorschriften auf dem Gebiet des gewerblichen 
Rechtsschutzes in der im Bundesgesetzblatt Teil III, 
Gliederungsnummer 424-3-4, veröffentlichten be-
reinigten Fassung, zuletzt geändert durch Artikel 2 
Nr. 8 des Gesetzes vom 20. Dezember 1991 (BGBl. I 
S. 2317), 

2. das Sechste Gesetz zur Änderung und Überlei-
tung von Gesetzen auf dem Gebiet des gewerbli-
chen Rechtsschutzes in der im Bundesgesetzblatt 
Teil III, Gliederungsnummer 424-3-6-2, veröffent-
lichten bereinigten Fassung, zuletzt geändert 
durch Artikel 19 des Gesetzes vom 25. Oktober 
1994 (BGBl. I S. 3082, 1995 I S. 156), 

3. das Gesetz über die Frist für die Anfechtung von 
Entscheidungen des Deutschen Patentamts in der 
im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 
424-3-6-1, veröffentlichten bereinigten Fassung. 

Artikel 26 
Aufhebung von Verordnungen 

(424-1-4, 420-1-8, 420-5, 422-1-1) 

Folgende Verordnungen werden aufgehoben: 

1. die Verordnung über die Patentrolle vom 16. Juni 
1981 (BGBl. I S. 593), 

2. die Verordnung über die Übertragung der Er-
mächtigung nach § 24 Abs. 2 des Patentgesetzes 
vom 14. Oktober 1980 (BGBl. I S. 2005), 

3. site Erste Verordnung zur Durchführung des Ge-
setzes über Arbeitnehmererfindungen in der im 
Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 
422-1-1, veröffentlichten bereinigten Fassung. 

Artikel 27 
Rückkehr zum einheitlichen Verordnungsrang 

Die auf den Artikeln 18 bis 24 beruhenden Teile 
der geänderten Rechtsverordnungen können auf 
Grund der jeweils einschlägigen Ermächtigung 
durch Rechtsverordnung geändert werden. 

Beschlüsse des 6. Ausschusses 

Artikel 25 
unverändert 

Artikel 26 
unverändert 

 

Artikel 27 
unverändert 

Artikel 28 
Rückkehr zum einheitlichen Verordnungsrang 

Die auf den Artikeln 19 bis 25 beruhenden Teile 
der geänderten Rechtsverordnungen können auf 
Grund der jeweils einschlägigen Ermächtigung 
durch Rechtsverordnung geändert werden. 
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Artikel 28 

Übergangsvorschriften 
Die §§ 110 bis 122 des Patentgesetzes sind in ihrer 

bisherigen Fassung anzuwenden, wenn die Rechts-
mittel in Verfahren nach dem Patent- und Ge-
brauchsmustergesetz vor dem Inkrafttreten dieses 
Gesetzes eingereicht worden sind. 

Artikel 29 

Inkrafttreten 
Dieses Gesetz tritt am (einsetzen: ersten Tag des 

vierten auf die Verkündung folgenden Kalender-
monats) in Kraft. 

Beschlüsse des 6. Ausschusses 

Artikel 29 
unverändert 

Artikel 30 

Inkrafttreten 
(1) Artikel 7 tritt am 1. Januar 2000 in Kraft 

(2) Im übrigen tritt dieses Gesetz am (einsetzen: er-
sten Tag des vierten auf die Verkündung folgenden 
Kalendermonats) in Kraft. 
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Bericht der Abgeordneten Norbert Röttgen und Ludwig Stiegler 

I. Zum Beratungsverfahren 

Der Deutsche Bundestag hat den Gesetzentwurf in 
seiner 224. Sitzung vom 26. März 1998 beraten und 
zur federführenden Beratung dem Rechtsausschuß 
und zur Mitberatung dem Ausschuß für Wirtschaft 
überwiesen. 

Der Ausschuß für Wirtschaft hat die Vorlage in seiner 
Sitzung vom 27. Mai 1998 beraten und einstimmig 
bei Stimmenthaltung der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN beschlossen zu empfehlen, den Gesetzent-
wurf in der vom Rechtsausschuß beschlossenen Fas-
sung anzunehmen. 

Der Rechtsausschuß hat die Vorlagen in seiner 
122. Sitzung vom 27. Mai 1998 beraten und über die 
einzelnen Punkte des Gesetzentwurfs in der vom 
Ausschuß beschlossenen Fassung wie folgt abge-
stimmt: 

Der Artikel 1 wurde mit den Stimmen der Fraktionen 
der CDU/CSU, SPD und F.D.P. bei Stimmenthaltung 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und Abwe-
senheit der Gruppe der PDS angenommen. 

Die Artikel 2 bis 30 und der Gesetzentwurf insgesamt 
wurden einstimmig bei Abwesenheit der Gruppe der 
PDS angenommen. 

II. Zur Begründung der Beschlußempfehlung 

1. Allgemeines 

Vertreter aller Fraktionen begrüßten insbesondere 
die im Gesetzentwurf vorgesehenen Erleichterungen 
in den Verfahren nach dem Patentgesetz. 

2. Zu den einzelnen Vorschriften 

Im folgenden werden lediglich die vom Rechtsaus-
schuß beschlossenen Änderungen gegenüber der 
ursprünglichen Fassung des Gesetzentwurfs erläu-
tert. Soweit der Ausschuß den Gesetzentwurf unver-
ändert angenommen hat, wird auf die jeweilige 
Begründung in der Drucksache 13/9971 S. 22 ff. ver-
wiesen. 

Zu Artikel 2 (Änderung des Patentgesetzes) 

Zu den Nummern 1 a, 1c, 7, 20a, 20b, 22a, 34a und 35 a 
(redaktionelle Anpassungen): 

Mit den vorgeschlagenen Änderungen werden noch 
redaktionelle Anpassungen an die Neufassung des 
§ 24 Patentgesetz vollzogen, die darin begründet 
sind, daß es die Rücknahme eines Patentes nach dem 
geltenden § 24 Abs. 2 Patentgesetz künftig nicht 
mehr geben wird. 

Gleichzeitig soll durch die Einführung des Begriffes 
„Zwangslizenzverfahren" in diese Vorschriften klar-
gestellt werden, daß ein Verfahren in diesem Sinne 
nicht nur ein Verfahren auf Erteilung der Zwangs-
lizenz ist, sondern dieser Begriff alle Verfahrensarten 
umfaßt, die im Zusammenhang mit einer Zwangs-
lizenz stehen, also die Erteilung oder Zurücknahme 
einer Zwangslizenz, die Anpassung der durch Urteil 
festgesetzten Vergütung für eine Zwangslizenz im 
Sinne des § 24 Patentgesetz und das Verfahren auf 
Erlaß einer einstweiligen Verfügung wegen der 
Erteilung einer Zwangslizenz im Sinne des § 85 Pa-
tentgesetz. 

Zu Nummer 6a (§ 27 Abs. 5 PatG: Ermächtigung zur 
Übertragung von Aufgaben auf den 
gehobenen oder mittleren Dienst): 

Mit der Änderung der in § 27 Abs. 5 Satz 1 Patent-
gesetz enthaltenen Rechtsverordnungsermächtigung 
soll einer Anregung des Präsidenten des Deutschen 
Patentamts gefolgt werden.  Angesichts der beim 
Deutschen Patentamt, namentlich im Patentbereich 
und im Markenbereich, stetig steigenden Anmel-
dungszahlen sieht sich das Patentamt zunehmend 
nicht mehr in der Lage, die beim höheren Dienst 
anfallenden Arbeitslasten ohne eine Umstrukturie-
rung der Aufgabenverteilung zu bewältigen. Die in 
§ 27 Abs. 5 Patentgesetz enthaltene Ermächtigungs-
grundlage, die auf den Präsidenten des Deutschen 
Patentamts übertragen wurde, und von der der Präsi-
dent durch den Erlaß der Wahrnehmungsverordnung 
vom 14. Dezember 1994 Gebrauch gemacht hat, läßt 
dem Präsidenten nur wenig Spielraum, um organi-
satorisch notwendige Entscheidungen, die zu einer 
Entlastung des höheren Dienstes führen könnten, zu 
treffen. Dieser Gestaltungsspielraum des Präsidenten 
soll durch die beabsichtigte Änderung erheblich 
erweitert werden. Dies ist insbesondere vor dem Hin-
tergrund notwendig, daß das Bundespatentgericht in 
mehreren Entscheidungen die Wahrnehmung von 
Aufgaben der Prüfungsstellen und Prüfungsabteilun-
gen durch Beamte des gehobenen Dienstes für 
unwirksam erklärt hat, den Beschluß des Patentamts 
aufgehoben hat und die Sache an das Patentamt 
zurückverwiesen hat. Nach dieser Rechtsprechung 
(BPatGE 30, 71 - Stundungsentscheidungen) ist eine 
Aufgabe nicht übertragbar, wenn sie „generell recht-
lich schwierig" ist. Dies ist nach Auffassung des 
Gerichtes dann der Fall, wenn die Aufgabe dadurch 
gekennzeichnet ist, daß unbestimmte Rechtsbegriffe 
gewertet und ausgefüllt werden müssen. In seiner 
Entscheidung vom 22. Februar 1984 (BPatGE 26, 124 
- Umschreibung) hat das Gericht aber den konkreten 
Einzelfall zur Begründung der rechtlichen Schwierig-
keit der Aufgabe herangezogen. 

Die hier vorgeschlagene Änderung vollzieht nur zum 
Teil eine Anpassung an diese Rechtsprechung, in- 
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dem künftig bei der Beurteilung der Frage, ob eine 
zu übertragende Aufgabe rechtliche oder technische 
Schwierigkeiten aufweist, nicht mehr der konkrete 
Einzelfall herangezogen werden soll, sondern zu prü-
fen ist, ob die zu übertragende Aufgabe „ihrer A rt 

 nach" häufig (besondere) rechtliche oder technische 
Schwierigkeiten beinhaltet. Neben einer Klarstellung 
des der Übertragung von Aufgaben auf den gehobe-
nen und mittleren Dienst zugrunde zu legenden 
Maßstabes wird durch die hier vorgeschlagene Än-
derung aber zusätzlich auch angestrebt, die Möglich-
keit, Aufgaben zu übertragen, zu erweitern. In An-
lehnung an § 65 Nr. 11 des Markengesetzes können 
Geschäfte der Prüfungsabteilungen und Prüfungs-
stellen künftig auch dann auf den gehobenen und 
mittleren Dienst übertragen werden, wenn sie ge-
nerell durch rechtliche oder technische Schwierig-
keiten gekennzeichnet sind, und nicht nur dann, 
wenn sie keine rechtlichen oder technischen Schwie-
rigkeiten aufweisen. Die Grenze wird erst da gezo-
gen, wo generell „besondere" rechtliche Schwierig-
keiten gegeben sind. Dies bedeutet zugleich, daß 
selbst dann, wenn der Einzelfall durch eine beson-
dere rechtliche Schwierigkeit gekennzeichnet sein 
sollte, die Aufgabe von einem Beamten des gehobe-
nen oder mittleren Dienstes wirksam wahrgenom-
men werden kann. 

Nach dem geltenden Recht ist eine Übertragung der 
Entscheidung über die Erteilung des Patentes und 
der Zurückweisung der Anmeldung aus Gründen, 
denen der Anmelder widersprochen hat, ausge-
schlossen. Diese Ausnahmen bleiben auch künftig 
bestehen. 

Zu Nummer 12a (§ 40 Abs. 4 und 6 PatG: Voraus-
setzungen für die Inanspruchnahme 
der inneren Priorität): 

Diese Änderung geht zurück auf einen Wunsch der 
beteiligten Kreise. Zur Vereinfachung des Verfahrens 
für den Anmelder ist es für die Inanspruchnahme der 
inneren Priorität (des Zeitranges) einer früheren 
Anmeldung in Zukunft ausreichend, wenn der An-
melder das Aktenzeichen der früheren Anmeldung 
angibt, so daß das Patentamt in der Lage ist, die ent-
sprechenden Akten beizuziehen. Nach geltendem 
Recht (Absatz 4) gilt die Prioritätserklärung erst als 
abgegeben, wenn der Anmelder innerhalb einer Frist 
von 2 Monaten nach Einreichung der späteren An-
meldung das Aktenzeichen der früheren Anmeldung 
angibt und eine Abschrift der früheren Anmeldung 
einreicht. Die Einreichung einer Abschrift der frühe-
ren Anmeldung bei Inanspruchnahme der inneren 
Priorität soll künftig nicht mehr notwendig sein, denn 
die in Frage kommenden Akten, deren innere P riori

-tät in Anspruch genommen werden soll, liegen dem 
Deutschen Patentamt vor. 

Sollte ein Dritter einen Antrag auf Akteneinsicht in 
die jüngere Anmeldung stellen, so sind  die Anmel-
dungsunterlagen der älteren Anmeldung künftig 
nicht mehr automatisch Bestandteil der Akte. Nach 
§ 31 Patentgesetz besteht für den Dritten grundsätz-
lich keine Möglichkeit der Akteneinsicht in die Akte 
der früheren Anmeldung, da diese nicht offengelegt 
wurde, der Anmelder sein generelles Einverständnis 

mit einer Einsichtnahme in die Akte im Regelfall 
nicht erklärt haben dürfte und ein Dritter im Regel-
fall ein berechtigtes Interesse an der Einsichtnahme 
ebenfalls nicht wird nachweisen können. Um zu 
gewährleisten, daß für Dritte, die den materiellen 
Umfang der Offenbarung der Erstanmeldung über-
prüfen wollen, auch eine Akteneinsicht in die Anmel-
dungsunterlagen der Erstanmeldung möglich ist, 
wird das Patentamt künftig auf Grund des neuen 
Absatzes 6 durch geeignete organisatorische Maß-
nahmen dafür Sorge tragen, daß in den Fällen der 
Akteneinsicht die Anmeldungsunterlagen der frühe-
ren Anmeldung zum Bestandteil der Akte der späte-
ren Anmeldung werden. Interne Vermerke des Am-
tes aus der früheren Akte, insbesondere Vermerke 
des Prüfers, die Aussagen zur Patentfähigkeit der 
Erfindung enthalten, dürfen in die Akte der späteren 
Anmeldungen nicht aufgenommen werden. Der 
organisatorische Aufwand für das Patentamt soll so 
gering wie möglich gehalten werden, so daß die 
Akten der späteren Anmeldung nicht in jedem Fall 
um die Anmeldungsunterlagen der früheren Anmel-
dung ergänzt werden müssen, sondern nur in den 
Fällen einer (beantragten) Akteneinsicht. 

Es ist zu erwarten, daß dadurch die Zahl der Wieder-
einsetzungsanträge, die von Anmeldern gestellt wer-
den, die nicht (patent)anwaltlich vertreten sind und 
die häufig die Einreichung der Anmeldungsunter-
lagen der früheren Anmeldung unterlassen, zurück-
geht, und auf diese Weise im Ergebnis trotz des ge-
mäß Absatz 6 notwendigen Arbeitsaufwands gleich-
wohl eine Arbeitsentlastung für das Patentamt ein-
tritt. 

Zu Artikel 3 (Änderung des Gebrauchsmuster-
gesetzes) 

Zu Nummer 3a (§ 6 Abs. 1 Satz 2 GebrMG: Voraus-
setzungen für die Inanspruchnahme 
der inneren Priorität): 

Die Verweisung im § 6 Abs. 1 Satz 2 auf § 40 Patent-
gesetz wird um den neu an § 40 Abs. 5 angefügten 
Absatz 6 ergänzt. Der neue Absatz 6 regelt, daß im 
Falle eines Antrages auf Akteneinsicht in die jüngere 
Anmeldung die Akten dieser Anmeldung vom Pa-
tentamt um die Anmeldungsunterlagen der älteren 
Anmeldung zu ergänzen sind, fa lls der Zeitrang der 
älteren Anmeldung beansprucht wird. 

Zu Nummer 4a (§ 10 Abs. 2 GebrMG: Änderung der 
Rechtsverordnungsermächtigung) : 

Es gelten die Ausführungen zu § 27 des Patentgeset-
zes zur Übertragung von Aufgaben der Patentabtei-
lungen und -stellen auf den gehobenen oder mitt-
leren Dienst entsprechend für die Übertragung 
von Aufgaben der Gebrauchsmusterabteilungen und 
-stellen auf den gehobenen und mittleren Dienst. 

Von der Übertragung ausgeschlossen bleibt, wie 
nach geltendem Recht bereits vorgesehen, die Zu-
rückweisung der Gebrauchsmusteranmeldungen aus 
Gründen, denen der Anmelder bereits widerspro-
chen hat. 
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Zu Artikel 5 (Änderung des Markengesetzes) 

Zu Nummer 1 (§ 65 Abs. 1 Nr. 11 und 12 MarkenG: 
Ermächtigung zur Übertragung 
von Aufgaben auf den gehobenen 
oder mittleren Dienst): 

Auch der Wortlaut der in § 65 Abs. 1 Nr. 11 und 12 
Markengesetz enthaltenen Ermächtigungsgrund-
lagen zum Erlaß von Rechtsverordnungen zur Über-
tragung von Aufgaben auf den gehobenen und mitt

-leren Dienst soll an die zu § 27 Abs. 5 Patentgesetz 
vorgeschlagenen Änderungen angepaßt werden. 
Künftig können auch auf den gehobenen und mitt-
leren Dienst Aufgaben, die „ihrer A rt " nach recht-
liche Schwierigkeiten aufweisen, übertragen wer-
den. 

§ 65 Abs. 1 Nr. 12 wird zusätzlich dahin gehend 
erweitert, daß auf den mittleren Dienst auch Auf-
gaben übertragen werden können, die keine „beson-
deren" rechtlichen Schwierigkeiten und nicht nur 
solche, die keine rechtlichen Schwierigkeiten auf-
weisen. 

Die in § 65 Abs. 1 Nr. 11 und 12 vorgesehenen Aus-
nahmen von der Übertragung bleiben jedoch 
unverändert  bestehen. 

Zu Nummer 2 (§ 85 Abs. 2 MarkenG): 

Die jetzt mit der Nummer 2 vorgeschlagene Ände-
rung ist bereits im ursprünglichen Entwurf enthalten. 

Zu Artikel 7 (Änderung des Erstreckungsgesetzes) 

Mit der Einfügung des neuen Artikels 7 wird vorge-
schlagen, die mit dem Gesetz zur Erstreckung von 
gewerblichen Schutzrechten errichtete Einigungs-
stelle mit Ablauf des 31. Dezember 1999 zu schlie-
ßen. Die Aufgabe dieser Schiedsstelle besteht darin, 
den betroffenen Schutzrechtsinhabern in den Fällen 
des Zusammentreffens von Schutzrechten (§§ 26 
bis 32 Erstreckungsgesetz) die Möglichkeit zu ge-
ben, gerichtliche Auseinandersetzungen zu vermei-
den, indem sie mit Hilfe einer sachkundigen, gesetz-
lich vorgegebenen Einrichtung die Grundlage für 
eine einvernehmliche Regelung schaffen können. 

Die Eingungsstelle ist seit ihrer Errichtung im Jahre 
1992 lediglich in vier Fällen angerufen worden. Nur 
in zwei Fällen im Jahre 1993 kam es tatsächlich zur 
Durchführung von Einigungsverfahren mit einer güt-
lichen Einigung. Im Jahre 1994 wurde die Einigungs-
stelle nicht angerufen. Im Jahre 1995 wurde die Eini-
gungsstelle in einem Fall angerufen. Dieses Eini-
gungsverfahren wurde für beendet erklärt, nachdem 
der Antrag auf gütliche Einigung zurückgenommen 
wurde. Im Jahre 1996 wurde der Einigungsstelle in 
einem Fall  ein Sachverhalt vorgelegt mit der Frage, 
ob die Angelegenheit vor der Einigungsstelle ver-
handelt werden könne. Da es sich nicht um eine 
Streitigkeit nach § 39 Erstreckungsgesetz handelte, 
fand ein Einigungsverfahren nicht statt. Die letzte 
zulässige Anrufung der Einigungsstelle erfolgte 
damit im Jahre 1995. Zur Zeit sind keine Einigungs-
verfahren anhängig. Es ist auch nicht zu erwarten, 
daß dies in Zukunft der Fall sein wird. 

Sollten im Jahre 1999 noch Verfahren bei der Eini-
gungsstelle anhängig sein, so sollten diese bis zum 
31. Dezember 1999 abgeschlossen werden. Gelingt 
dies nicht, so werden diese Verfahren nicht weiter 
fortgeführt. Einer Überleitungsvorschrift bedarf es 
nicht, denn das Verfahren nach dem Erstreckungs-
gesetz ist fakultativ. Den Beteiligten verbleibt die 
Möglichkeit, sich ohne Hilfe Dritter zu einigen oder 
aber sie können den Klageweg beschreiten. 

Zu den Artikeln 8 bis 30 

Die bisherigen Artikel 7 bis 29 werden durch die Ein-
fügung eines neuen Artikels 7 zu den Artikeln 8 
bis 30 des Gesetzentwurf es.  

Zu Artikel 13 (Änderung des Geschmacksmuster-
gesetzes) 

Zu Nummer 9 (§ 12 a Abs. 1 Satz 1 GeschmG: 
Ermächtigung zur Übertragung 
von Aufgaben auf den gehobenen 
oder mittleren Dienst): 

Mit der hier vorgeschlagenen Änderung soll eben-
falls die für § 27 Abs. 5 Patentgesetz vorgeschlagene 
Änderung der Ermächtigungsgrundlage zur Übertra-
gung von Aufgaben auf den gehobenen oder mittle-
ren Dienst grundsätzlich auch auf den Geschmacks-
musterbereich übertragen werden. Inwieweit der 
Präsident des Patentamts von dieser Ermächtigung 
auch für den Geschmacksmusterbereich Gebrauch 
machen wird, steht in seinem Ermessen. 

Zu Artikel 18 (Gerichtskostengesetz) 

Die mit dem neuen Artikel 18 vorgeschlagenen Än-
derungen des Gerichtskostengesetzes berücksichti-
gen die durch Artikel 9 des Kindschaftsrechtsreform-
gesetzes vom 16. Dezember 1997 (BGBl. I S. 2941, 
2959), das am 1. Juli 1998 in Kraft tritt, erfolgenden 
Änderungen in § 61 Gerichtskostengesetz. 

Außerdem wird den künftigen Änderungen des 
Gerichtskostengesetzes durch Artikel 2 des Vergabe-
rechtsänderungsgesetzes, Drucksache 13/9340, das 
am 1. Januar 1999 in Kraft treten so ll, Rechnung 
getragen. Dieses Gesetz sieht bereits einen neuen 
§ 12 a Gerichtskostengesetz vor. 

Schließlich sind die Nummern 1905 bis 1907, die 
durch den Änderungsbefehl 6 Buchstabe d einge-
fügt werden sollten, bereits durch das Schiedsverfah-
rens-Neuregelungsgesetz vom 22. Dezember 1997 
(BGBl. I S. 3224) und das Kindesunterhaltsgesetz 
vom 6. April 1998 (BGBl. I S. 666) doppelt besetzt. 
Die Systematik des Kostenverzeichnisses macht zur 
besseren Lesbarkeit eine Neufassung des Haupt-
abschnitts IX erforderlich. 

Zu Artikel 28 (Entsteinerungsklausel) 

In der Entsteinerungsklausel müssen die Angaben 
„Artikel 18 bis 24" auf Grund der durch die 
Einfügung des neuen Artikels 7 erfolgenden Neu- 
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numerierung der Artikel durch die Angaben „Artikel 
19 bis 25" ersetzt werden. 

Zu Artikel 30 (Inkrafttretensregelung) 

Der neue Artikel 30 regelt in seinem Absatz 1, daß 
der neue Artikel 7, der die Einigungsstelle nach dem 
Erstreckungsgesetz auflösen soll, am 1. Januar 2000 
in Kraft tritt. Im übrigen verbleibt es bei der bereits 
vorgesehenen Inkrafttretensregelung. 

3. Zu der Entschließung 

Mit Schreiben vom 4. März 1998 an die Präsidentin 
des Deutschen Bundestages bat der Bundesminister 
der Justiz darum, das vom 10. Deutschen Bundestag 
in seiner 140. Sitzung vom 23. Mai 1985 auf Grund der 
Beschlußempfehlung des Rechtsausschusses in der 
Drucksache 10/3360 gegenüber der Bundesregierung 
geäußerte Ersuchen, dem Deutschen Bundestag alle 
drei Jahre über die Einwirkungen der technischen 

Entwicklung auf das Urheberrecht und die Leistungs-
schutzrechte zu berichten, für erledigt zu erklären. 

Angesichts bereits vorliegender umfangreicher Un-
tersuchungen, insbesondere durch das Max-Planck-
Institut, sei es nicht sinnvoll, diesen qualitativ hoch-
wertigen und ausführlichen Berichten einen weiteren 
Bericht des Bundesministeriums der Justiz hinzuzu-
fügen. Vielmehr sollten die ministe riellen Ressourcen 
schwerpunktmäßig dafür eingesetzt werden, die ge-
setzgeberischen Vorarbeiten an 'der weiteren Ent-
wicklung des Urheberrechts möglichst rasch voran-
zutreiben und hierzu entsprechende weitere Gesetz-
entwürfe vorzulegen. 

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf das 
Schreiben des Bundesministers der Justiz (Ausschuß-
drucksache 13/182) Bezug genommen. 

Der Rechtsausschuß hat in seiner 112. Sitzung vom 
25. März 1998 einvernehmlich beschlossen zu emp-
fehlen, das Berichts-Ersuchen für erledigt zu erklä-
ren. 

Bonn, den 27. Mai 1998 

Norbert Röttgen 

Berichterstatter 

Ludwig Stiegler 

Berichterstatter 




